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Rekord: TTM verbucht 
2018 über 10.000 
Führungen mit rund 
200.000 Gästen. Seite 7

Stadtrat befürwortet 
kommunale Steuer auf 
Einwegverpackungen 
aus Plastik. Seite 4

Zweckverband A.R.T. rüstet sich für die 
Zukunft und investiert Millionen, unter 
anderem in den Bau eines neuen 
Logistikzentrums in Mertesdorf. Seite 6

Maroder Bau ist 2024 passé
Stadtrat stimmt mit großer Mehrheit für Grundsatzbeschluss einer Theatersanierung / Baubeginn 2021

Mit eindeutiger Mehrheit hat der 
Stadtrat vergangene Woche den 
Grundsatzbeschluss zur Sanierung 
des Theaters gefällt. Kulturdezer-
nent Thomas Schmitt wandte sich 
mit einer engagierten Rede an das 
Gremium und präsentierte drasti-
sche Einblicke in den Bau, der aus 
den 1960er-Jahren stammt und 
mittlerweile marode ist.

Von Björn Gutheil

Die Botschaft des Kulturdezernenten 
war eindeutig: „Auf der Bühne läuft es 
mit bislang 78.500 verkauften Tickets 
in der aktuellen Spielzeit sehr gut, 
aber hinter den Kulissen sieht es leider 
anders aus.“ Schmitt zeigte Fotos von 
Löchern in den Wänden, abenteuer-
lich verlegter Elektrik, einem Dach, 
auf dem das Wasser steht, feuchten 
Wänden und einer Verglasung, die 
energetisch auf dem Stand von vor 
Jahrzehnten ist. Er betonte: „Wir brau-
chen diese Sanierung, damit das The-
ater eine Chance hat. Wer hier inves-
tiert, der investiert in Triers Funktion 
als Oberzentrum der Region.“ Die 
Rede des Kulturdezernten zeigte Wir-
kung: Der Stadtrat sprach sich mit 45 
Ja- zu drei Nein-Stimmen und einer 
Enthaltung eindeutig für eine Sanie-
rung des Gebäudes aus.

Die Kosten belaufen sich auf knapp 
49 Millionen Euro, bezogen auf das 
Preisniveau von 2018. Darin ist auch 
ein Risikozuschlag von 15 Prozent 
enthalten: „Wir haben ehrlich gerech-
net“, sagte der Dezernent, der auf 60 
Prozent Förderung durch das Land 
hofft. Er machte ebenso deutlich, 
dass sich die Verwaltung der Verant-
wortung für andere Bereiche bewusst 
sei. So werden bis 2020 circa 50 Mil-
lionen Euro in Schulen und Sporthal-
len investiert sowie 14 Millionen Eu-
ro für den Bau drei neuer Kitas aus-
gegeben.

Die Sanierung umfasst energetische 
Maßnahmen wie die Erneuerung der 
Außentüren und Fenster, der Decken-
isolierung und ein neues Dach. Die 
Heizungsanlage wird ebenfalls kom-
plett erneuert, ebenso die Abwasser-, 
Wasser- und Feuerlöschanlagen. 
Auch die in die Jahre gekommene 
Bühnentechnik wird ausgetauscht. So 
werden beispielsweise die Handkon-
terzüge auf elektrische Antriebe um-
gestellt. Wie Schmitt verdeutlichte, ist 
eine neue Bühnentechnik dringend 
nötig, da es für die alte keine Ersatz-
teile mehr gibt und vor jeder Premiere 
gezittert werde, ob sie denn stattfin-
den kann. Da die Eingangshalle bau-

fällig ist und bereits jetzt notdürftig 
abgestützt werden muss, wird sie 
durch einen Neubau ersetzt. Auch der 
große Saal wird einer Erfrischungskur 
unterzogen. Zudem soll die Akustik 
darin verbessert werden.

Das von einer Studie 2016 ermittel-
te Raumprogramm des Dreisparten-
hauses wurde mit dem Ziel einer Ein-
sparung überarbeitet. Entsprechend 
weist die aktuelle Planung einen Flä-
chenbedarf von 7500 Quadratmetern 
am Augustinerhof aus – knapp 2000 
Quadratmeter weniger als die Studie 
vorsah. Da ein Orchesterprobesaal 
nicht im Bestandsbau untergebracht 
werden kann, gibt es die Option eines 

Neubaus oder einer Anmietung. Ein 
Neubau wird mit 2,35 Millionen Euro 
angesetzt. Die Bauarbeiten am Thea-
ter sollen nach jetzigem Stand im Au-
gust 2021 starten und im August 2024 
beendet sein. Bei der Entscheidung 
des Stadtrats handelt es sich um einen 
Grundsatzbeschluss, auf den die ei-
gentliche Planung erfolgt. Der end-
gültige Baubeschluss soll im Februar 
2021 gefällt werden.

Einen Antrag der AfD-Fraktion, der 
vorsah, zur Frage der Sanierung einen 
Bürgerentscheid zu initiieren, wurde 
mit breiter Mehrheit abgelehnt (48 
Nein-Stimmen, eine Ja-Stimme).

 Stimmen der Fraktionen Seite 3

Dringend sanierungsbedürftig. Die Schäden im Theatergebäude sind offensichtlich: Löcher und feuchte Wände in der 
Maske, eine verschimmelte Säule bei den Garderoben im Foyer, offene Stromkabel im Chorsaal und Wasser auf dem 
Vordach des Haupteingangs (v. l.).  Fotos: Theater Trier

Jubelpaar. Anna und Ludwig Schmitt (2. und 3. v. l.) feiern das Fest der Ei-
sernen Hochzeit. Hierzu gratulieren Bürgermeisterin Elvira Garbes (l.) und 
der Heiligkreuzer Ortsvorsteher Theodor Wolber.  Foto: Presseamt/gut

An Karneval hat‘s gefunkt
Anna und Ludwig Schmitt aus Heiligkreuz feiern Eiserne Hochzeit

An Karneval hat es gefunkt zwischen  
Anna und Ludwig Schmitt. Beim 
Maskenball in der Saarstraße lernten 
die beiden sich kennen – auch wenn 
vor ihrem Mann zunächst ein Anderer 
sie zum Tanzen aufforderte, wie sich 
Anna Schmitt erinnert. Doch dann 
kam Ludwig, sie tanzten zusammen 
und lernten sich kennen und lieben. 
Die Heirat folgte 1954 und 65 Jahre 
später feiern die beiden Eiserne Hoch-
zeit, wozu Bürgermeisterin Elvira 
Garbes und der Ortsvorsteher von 
Heiligkreuz, Theodor Wolber, vergan-
gene Woche herzlich gratulierten.

Wenige Jahre nach der Hochzeit 
folgte dann der Hausbau in Heilig-
kreuz. Ein Stadtteil, den Ludwig 
Schmitt, der aus Mattheis stammt, 

und seine Frau Anna aus Trier-Nord 
mochten. „4,75 Mark hat der Qua-
dratmeter Bauland damals gekostet“, 
erinnert er sich. Als Schuhmacher ha-
be er gerade mal 360 Mark im Monat 
verdient. Eigenkapital Fehlanzeige. 
Also schlossen sich einige Bauwilli-
ge in einer Gesellschaft zusammen, 
gründeten einen Verein, erwarben ge-
meinschaftlich Grundstücke und be-
bauten diese.

Als Schuhmacher arbeitete Ludwig 
Schmitt nach dem Krieg beim franzö-
sischen Militär auf dem Petrisberg. 
Zwei Tage hatte er damals Zeit, um 
ein paar Schuhe fertigzustellen, alles 
in Handarbeit. „Nach einiger Zeit 
brauchte ich nur noch einen Tag pro 
Paar“, erinnert er sich. Sein Meister-

stück, ein Paar braune Lederschuhe 
im Budapester Stil, hat er noch heute 
und präsentiert die handgemachten 
Schuhe voller Stolz. 

Als die Franzosen abgezogen wa-
ren, machte er sich selbstständig – zu-
nächst war sein Laden in der Saar-, 
später in der Matthiasstraße. „Ich 
brauchte nie an der Tür zu stehen und 
auf die Arbeit warten“, sagt der 
87-Jährige. Seine Frau Anna, gelernte 
Bilanzbuchhalterin, unterstützte ihn 
bei der Buchhaltung. 1996 gingen bei-
de in Rente. In der gemeinsamem 
Freizeit machte das Paar früher gerne 
Angelausflüge nach Norwegen. Zur 
Eisernen Hochzeit gratulieren dem Ju-
belpaar ein Sohn samt Schwiegertoch-
ter und zwei Enkeltöchter.  gut

Weniger Niederschlag 
und mehr Sonne

Neue Ausstellung

D e r  s t a r k e 
Schneefall in 
der Nacht vom 
Mittwoch auf 
Donnerstag ver-
gangener Woche 

schlägt sich auch in der Wetterstatis-
tik des Monats Januar nieder: So war 
der 31. der Tag, an dem mit knapp 
acht Litern pro Quadratmeter der 
meiste Niederschlag gemessen wur-
de. Insgesamt betrachtet fiel mit 44 
Litern pro Quadratmeter etwa 26 Pro-
zent weniger vom Himmel, als sonst 
im Januar. Mit einer Durchschnitts-
temperatur von 1,5 Grad war es 0,6 
Grad wärmer als im vieljährigen Mit-
tel. Der mildeste Tag war der 13. mit 
knapp neun Grad. Am kältesten war 
es am 22. als minus 9,4 Grad gemes-
sen wurden. Die Sonne schien mit 46 
Stunden gut fünf Stunden mehr als 
sonst im Januar.  gut

In der EGP-Bühne an der Südallee ist 
ab 13. Februar die Ausstellung „Stadt 
mit Grün – naturnahes Trier“ zu se-
hen. Der Fokus liegt darauf, die Stadt 
grüner zu machen. Hierfür sind auch 
mehrere Veranstaltungen mit Exper-
ten geplant, die den Bürgern Tipps  
geben. Artikel Seite 11

Auf der Tagesordnung im nächsten 
Kulturausschuss am Mittwoch, 6. Fe-
bruar, 17 Uhr, Raum Gangolf im Rat-
haus, stehen unter anderem ein Con-
trollingbericht zum Theater für die 
letzten vier Monate 2018 und die 
Aussortierung von Teilen der Bestän-
de der Stadtbibliothek Weberbach. 
Außerdem wird eine aktuelle Bilanz 
zum Mosel Musikfestival vorgestellt, 
bei dem die Stadt Trier einer von 
mehreren kommunalen Gesellschaf-
tern aus der Region ist.  red

Ausschuss diskutiert
Controlling-Bericht
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Abendmarkt für Trier Günstiges Wohnen für alle Gendern wird zur Chefsache
Ganz oh-
ne  De-
batte im 

Stadtrat hat die Verwaltung 
unseren Vorschlag für eine 
vielfältige und gerechte 
Kommunikation angenom-
men: Im Einverneh-
men mit den Fraktio-
nen hat der Oberbür-
germeister den An-
trag von der Tages-
ordnung absetzen 
lassen und erklärt, 
die Vorschläge in ei-
nem verwaltungsin-
ternen Projekt zu 
prüfen und den neu 
gewählten Rat noch 
in diesem Jahr über 
die Ergebnisse zu informie-
ren.

In unserem Antrag hatten 
wir explizit nicht das umstrit-
tene Gendersternchen als ein 
Mittel genannt, um allen Bür-
ger*innen sprachlich gerecht 
zu werden. Eine vielfältige 
Sprache beschränkt sich nicht 
darauf, verschiedene Ge-
schlechtsidentitäten zu be-
rücksichtigen. Sie macht auch 
die vielfältigen Lebensformen 
sichtbar – und das nicht nur in 
Worten, sondern auch in Bil-
dern, etwa, indem in Publika-

tionen der Stadt auch ein al-
leinerziehender Vater zu se-
hen ist, eine berufstätige Mut-
ter oder ein gleichgeschlecht-
liches Paar. 

Menschen mit Behinderung 
sollen genauso selbstver-

ständlich Teil der 
Sprache sein wie 
M e n s c h e n  m i t 
Migrationshinter-
grund oder verschie-
denen Glaubens. 
Frauen sind in Be-
richten über techni-
sche Berufe genauso 
darzustellen wie 
Männer bei Tätigkei-
ten in sozialen Ein-
richtungen. Und Bei-

träge zu Sport und Freizeit 
zeigen Frauen beim Fußball 
oder Männer beim Yoga – und 
zwar jeweils Jung und Alt, mit 
oder ohne Behinderung, mit 
und ohne Migrationshinter-
grund.

Solche Beispiele und viele 
mehr könnte ein Leitfaden 
enthalten, den die Stadt Trier 
der Verwaltung und der Öf-
fentlichkeit an die Hand gibt 
– so wie das zahlreiche Städ-
te bereits tun. 
Antje Eichler, Fraktion
Bündnis 90/Grüne

Der Angriff auf unser Trierer 
Theater wurde in der letzten 

Stadtratssitzung erfolgreich abgewehrt. Der frak-
tionsübergreifende Zusammenhalt in der Debatte 
und in der Abstimmung gegenüber dem populis-
tischen Angriff von Rechts war ein Highlight der 
Kommunalpolitik. Alle waren sich einig: Trier 
braucht sein Theater ebenso wie das Theater jetzt 
die Unterstützung aller Trierer*innen braucht. 
Jede/r in Trier aufgewachsene Trierer*in erinnert 
sich gewiss sehr gerne daran, wie sie/er als Kita- 
oder Schulkind mit großen Augen und voller 
Begeisterung bei der Aufführung des Weih-
nachtsmärchens war. 20.000 Besucher*innen 
wurden dabei bislang in dieser Spielzeit gezählt. 
Natürlich sind die geschätzten Kosten für die 
Theatersanierung und den Tufa-Anbau ein dicker 
Brocken, aber durch die Verteilung auf mehrere 
Haushaltsjahre und die Förderung des Landes 
kann Trier diese stemmen. Es ist das alte Lied 

vieler städtischer Gebäude, in die über Jahrzehn-
te kaum investiert wurde und die dem Zahn der 
Zeit irgendwann nicht mehr standhalten. Der 
Bumerang kommt immer zurück. Die Schlie-
ßung, der Abriss oder eine kostenintensive Total-
sanierung sind die Folge. 

Wer in Trier zweifelt ernsthaft die Existenz-
berechtigung unseres Theaters an? Die Trie-
rer*innen lieben ihr Theater und eine Kul-
turstadt wie Trier ohne Theater ist wie eine 
Stadt ohne Herz. Es ist ein Grundrecht aller 
Menschen, am kulturellen Leben teilnehmen 
zu können. Die Stadt ist verpflichtet, den Zu-
gang zu und die Teilhabe an kulturellen Tradi-
tionen, Veranstaltungen und medialen Kul-
turangeboten aller Art für alle Trierer*innen – 
egal ob freie Szene oder als städtische Angebo-
te – zu gewährleisten. Ebenso obliegt der Stadt 
die Pflicht, die Freiheit der Kunst zu schützen. 

Deshalb müssen wir alle miteinander für un-
ser Theater und die Tufa eintreten. Wir dürfen 
den rechtspopulistischen Angriff auf unser 
Grundrecht auf Kultur nicht zulassen.
Theresia Görgen, Fraktionsvorsitzende

Grundrecht
auf Kultur

Auf Antrag der damaligen 
UBM- und heutigen UBT- 
Fraktion hat der Stadtrat im 

Jahr 2000 beschlossen, gegen die flächende-
ckende Verunstaltung unserer Stadt durch Graf-
fiti-Schmierereien vorzugehen. Damals wie 
heute sind wir der Meinung, dass es nicht ange-
hen kann, dass eine rücksichtslose Minderheit 
ihren Drang nach  künstlerischer Selbstverwirk-
lichung auf Kosten der Allgemeinheit und durch 
Sachbeschädigung öffentlichen und privaten 
Eigentums ausleben kann. 

Nicht überall fielen unsere Bemühungen ge-
gen die wilden Graffiti-Schmierereien anzuge-
hen, auf Zustimmung. Einige politische Mit-
streiter unterstellten uns einen „Putzfimmel“. 
Erfreulicherweise erhielten wir aus der Bür-
gerschaft zahlreiche positive Reaktionen, weil  
wir uns für eine sauberere Stadt einsetzen. Nun 
bestätigt auch die Stadtverwaltung, dass im-

mer mehr öffentliche Wände mit sogenannten 
„Tags“ besprüht werden.

Aber nicht nur öffentliche Einrichtungen sind 
hiervon betroffen, sondern auch privates Eigen-
tum. Erfreut haben wir am 15. Januar aus der 
Presse erfahren, dass die Stadt einen Vertrag mit 
dem gemeinnützigen Unternehmen Bürgerser-
vice geschlossen hat, um Graffiti an städtischen 
Gebäuden, Straßen und Statuen entfernen zu 
lassen. Außerdem hat der Bürgerservice bei dem 
Pressetermin angekündigt, dass die Konditio-
nen, die der Stadt eingeräumt werden, auch von 
Privatleuten genutzt werden können. Damit wird 
eine frühere Anregung von uns aufgegriffen.

Die Sauberkeit unserer Stadt geht uns alle an. 
Deshalb ist es äußerst wichtig, dass alle aufge-
tretenen Missstände möglichst zeitnah kosten-
günstig beseitigt werden. Wir appellieren erneut 
an alle Bürgerinnen und Bürger, mitzuhelfen, 
dass die Rücksichtslosigkeit der Verursacher 
mit allen Mitteln bekämpft wird. Mehr Sauber-
keit ist keine Modeerscheinung, sondern geleb-
te Nachhaltigkeit.  
 UBT-Stadtratsfraktion

Antje Eichler

Trier ist ei-
ne attrakti-
ve Stadt. 

Trier wächst und immer mehr 
Bürger*innen möchten in 
Trier ein Zuhause finden. Seit 
Jahren steigen aber auch die 
Mietpreise und es gibt zu we-
nige Wohnungen, die von 
Menschen mit einem mittle-
ren oder niedrigen Einkom-
men bezahlt werden können. 
Wohnen darf aber nicht zum 
Luxus werden. 

Förderquote erhöhen

Die SPD-Fraktion hat daher in 
der Stadtratssitzung am 30. 
August 2018 einen Antrag 
zum bezahlbaren Wohnen ge-
stellt. Eine Forderung war, bei 
allen neuen Bebauungsplänen 
einen Anteil von mindestens 
33 Prozent der Wohnbebau-
ung im öffentlich geförderten 
Mietwohnungsbau umzuset-
zen und diese Wohnungen zu 
100 Prozent barrierefrei aus-
zubauen. 

Damit wird der Anteil von 
Wohnungen, deren Miete un-
ter sieben Euro pro Quadrat-
meter liegt, gesteigert. Mo-
mentan sind die Konditionen 
gerade in Rheinland-Pfalz so 
attraktiv, dass öffentlich ge-

förderter Wohnraum wirt-
schaftlich sehr gut umsetzbar 
ist. Der Antrag der SPD-Frak-
tion wurde in den zuständi-
gen Dezernatsausschuss IV 
zurückverwiesen, um dort 
zusätzliche Fakten zu sam-
meln und weiter zu diskutie-
ren. 

Die Erhöhung der Quote für 
geförderten Mietwohnungs-
bau darf aber nicht die einzige 
Maßnahme sein, um mehr be-
zahlbaren Wohnraum für viele 
Trierer Bürger*innen zu 
schaffen. Die Gründung einer 
kommunalen Wohnungsbau-
gesellschaft, die die städti-
schen Wohnungen verwaltet, 
saniert und weitere baut, die 
Fortschreibung des qualifi-
zierten Mietspiegels und eine 
stärkere Berücksichtigung 
von Baugenossenschaften 
beim Verkauf von städtischen 
Grundstücken wären eben-
falls wichtige Maßnahmen, 
um den stark angespannten 
Wohnungsmarkt zu entlasten.

Stefan Wilhelm, Mitglied 
im Dezernatsausschuss IV 
für die SPD-Fraktion

Ab 17. 
A p r i l 
wird es 

jeden Mittwoch zwischen 16 
und 20 Uhr auf dem Vieh-
marktplatz einen Abendmarkt 
geben. Der zuständige Dezer-
nent Thomas Schmitt hatte im 
letzten Jahr eine 
Marktbefragung in 
Auftrag gegeben, bei 
der die Wünsche und 
Bedürfnisse von An-
bietern und Käufern, 
aber auch von Passan-
ten, die nicht dort ein-
kaufen, abgefragt 
wurden. Sein Vor-
schlag, als Ergebnis 
dieser Befragung ei-
nen Abendmarkt ein-
zurichten, war im 
Ausschuss seines Dezernates 
auf durchweg positive Reso-
nanz gestoßen. Zurzeit steigen 
das Bewusstsein und der 
Wunsch nach frischen, regio-
nalen Waren. Wir sehen dieses 
Angebot daher als echte Be-
reicherung für all diejenigen 
an, denen es bisher kaum oder 
gar nicht möglich war, den re-
gulären Wochenmarkt zu be-
suchen. Dabei handelt es sich 
insbesondere um die Berufstä-
tigen, deren Arbeitszeiten es 

bisher nicht zugelassen haben, 
während der üblichen Markt-
zeiten – Dienstag- und Frei-
tagvormittag – auf den Wo-
chenmarkt zu gehen. Neben 
dem neuen Abendmarkt wird 
der reguläre Wochenmarkt wie 
gewohnt weiter stattfinden.

Das von der TTM 
organisierte, beglei-
tende Kulturpro-
gramm mit Live-Mu-
sik in den ersten Wo-
chen wird dazu bei-
tragen, dass das neue 
Angebot wahrge-
nommen wird. Au-
ßerdem erhoffen wir 
uns auch eine Bele-
bung des Marktes 
durch die angekün-
digte Bewirtung, da 

hierdurch auch zusätzliche 
Laufkundschaft angelockt 
wird. Ein Weinstand, der von 
den Trierer Winzern mit ihrem 
hervorragendem Moselwein 
betrieben wird, in Verbindung 
mit einem attraktiven Markt 
mit hochwertigen Produkten 
– so stellen wir uns eine Auf-
wertung und Attraktivitätsstei-
gerung des Viehmarkts und 
der gesamten Innenstadt vor.
Thorsten Wollscheid,
CDU-Stadtratsfraktion 

Es ist nicht einfach, 
eine andere Meinung 

als die überwiegende Mehrheit zu haben. Aber 
in einer Demokratie sollten abweichende Mei-
nungen respektiert werden, solange sie sich auf 
Sachargumente berufen. Unsere Ablehnung 
der Vorlage zur Theatersanierung begründet 
sich auf unserer jahrelange Kritik an den Struk-
turen des Theaters und der nicht gegebenen 
Wirtschaftlichkeit. Solange von der Stadtver-
waltung kein tragfähiges Finanzierungs- und 
Zukunftskonzept des Theaters vorgelegt wird, 
können wir nicht guten Gewissens einer Sanie-
rung in dieser Größenordnung zustimmen. 

Dabei möchten wir nochmal ausdrücklich 
betonen, dass wir hinter dem Erhalt des Thea-
ters stehen und den Sanierungsbedarf des Ge-
bäudes sehen. Wir freuen uns über die wach-
senden Zuschauerzahlen in der aktuellen Spiel-
zeit. Mit dem neuen Intendanten wurden die 

richtigen Weichen für eine positive Entwick-
lung gestellt. Wir wissen, dass die Mitarbeiter 
des Theaters voller Engagement gemeinsam an 
den Produktionen arbeiten, damit diese ein vol-
ler Erfolg werden. Und gerade deswegen hät-
ten sie es auch verdient, dass darüber diskutiert 
wird, wie die Grundlagen ihrer Arbeit, unab-
hängig von der räumlichen Situation, verbes-
sert werden können. Leider hat sich der Stadt-
rat in der Vergangenheit jeglicher Diskussion 
darüber verweigert.

Zur unserer Ablehnung der Vorlage, die den 
Anbau der Tufa betrifft, sei noch gesagt: Wenn 
es eine separate Vorlage zur sofortigen Sanie-
rung der Tufa gegeben hätte, hätten wir dieser 
zustimmen können. Da aber die Theatersanie-
rung den Anbau der Tufa als Interimsstätte be-
dingt, mussten wir konsequenterweise auch 
diese leider ablehnen. Ich hoffe wirklich sehr, 
dass auch noch in fünf Jahren der politische 
Wille da ist, Geld für die geplante Generalsa-
nierung des Tufa-Gebäudes auszugeben. 
Katharina Haßler, M.A., 
stellvertretende Fraktionsvorsitzende

Unsere
Haltung

„Beitragsfrei, gerecht und 
gut“: Das war die selbstge-
steckte Zielsetzung der 
Landesregierung, als sie im 

Sommer vergangenen Jahres ankündigte, eine 
Neuordnung der Kindertagesbetreuung auf den 
Weg zu bringen. Mehr Geld, mehr Personal, we-
niger Bürokratie – kurzum bessere Qualität auf 
allen Ebenen, lautete das Versprechen.

Dass der jetzt vorgelegte Entwurf für ein 
„Kita-Zukunftsgesetz“ diesen Anspruch er-
füllt, wird von vielen Eltern, Erzieherinnen und 
Einrichtungsträgern bezweifelt. Auf breiter 
Front hat sich heftige Kritik an den Plänen der 
Regierung formiert. Die dabei geäußerten Be-
fürchtungen lassen sich auf einen gemeinsa-
men Nenner bringen: Die Kita-Novelle, so der 
Tenor, werde für eine spürbare Verschlechte-
rung der Betreuungsqualität sorgen, weil sie 
sich weder an den Bedürfnissen der Kinder 

noch an den Erfordernissen der Praxis orientie-
re. Auch in den Trierer Kindergärten und Kitas 
ist die Sorge um diese Entwicklung groß. Ins-
besondere die geplante Gleichsetzung von 
Zwei- und Sechsjährigen bei der Personalbe-
messung und die rückwirkende Personalbe-
rechnung nach tatsächlich belegten Plätzen 
stoßen auf Kritik. Hier sehen die Träger erheb-
liche Gefahren für die pädagogische Arbeit mit 
den Kindern und die Planungssicherheit ihrer 
Einrichtungen. Auch das für die Familien si-
cher hilfreiche Angebot einer siebenstündigen 
Betreuung inklusive Mittagessen wirft wegen 
der fehlenden Infrastruktur Probleme für viele 
Kitas auf.

Für uns hat eine qualitativ hochwertige Be-
treuung unserer Kinder oberste Priorität. Wir 
bringen deshalb in der nächsten Stadtratssit-
zung eine Resolution ein, mit der die Landes-
regierung aufgefordert wird, die vorgetragene 
Kritik aufzugreifen und den Gesetzentwurf so 
zu verändern, dass die notwendige Verbesse-
rung der Betreuungsqualität auch tatsächlich 
zu erreichen ist. AfD-Fraktion

Kita-Novelle
nachbessern

Graffiti-
Schmierereien

Thorsten 
Wollscheid 
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Im Zuge der Theatersanierung, deren 
Grundsatzbeschluss gestern vom 
Stadtrat gefällt wurde (siehe Artikel 
oben und Seite 1), ergeben sich wert-
volle Synergieeffekte mit der Tufa. So 
ist geplant, den Theaterbetrieb wäh-
rend der dreijährigen Bauphase in 
einem Neubau an der Tufa unterzu-
bringen, der dann als Interimsspiel-
stätte dient. Die Kosten für den Bau 
mit 380 Sitzplätzen betragen knapp 
sieben Millionen Euro. Nach der Sa-
nierung kann der Neubau von der Tufa 
genutzt werden. Vorgesehen ist auch, 

das Tufa-Bestandsgebäude zu sanie-
ren und umzubauen. Damit soll jedoch 
nicht vor Ende der Theatersanierung 
begonnen werden, die laut dem jetzi-
gen Zeitplan im August 2024 abge-
schlossen sein wird. Der Stadtrat 
stimmte der Vorlage mit 45 Ja- zu drei 
Nein-Stimmen und einer Enthaltung 
mit großer Mehrheit zu.

Der Bau eines neuen Veranstal-
tungssaals stellt laut Vorlage die wirt-
schaftlichste Lösung dar, da die An-
mietung einer fremden Halle 4,3 Mil-
lionen und die Miete für ein Theater-

zelt 3,9 Millionen Euro kosten würde. 
Im Gegensatz zu diesen Mietmodel-
len steht ein Neubau der Tufa dauer-
haft zur Verfügung und dem seit Jah-
ren bestehenden Raumbedarf der 
freien Kulturszene Triers kann ent-
sprochen werden. Auch die Tufa 
selbst benötigt mehr Platz, da der gro-
ße Saal für viele Veranstaltungen zu 
klein, die Bühne zu niedrig und die 
Sicht von vielen Plätzen schlecht ist. 
Auch sind die Garderoben für die 
Künstler unzureichend und auf al-
lerkleinstem Raum untergebracht. 
Zudem gibt es einen Mangel an Work-
shop- und Proberäumen.

Neben dem Großen Saal ist das 
Tufa-Gebäude insgesamt in einem 
schlechten Allgemeinzustand: Die 
Sanitäreinrichtungen sind unzurei-
chend, die Haustechnik ist teils veral-
tet, der Boden – insbesondere im 
Tanzsaal – ist abgenutzt und die 
Bestuhlung veraltet. Zudem ist eine 
energetische Sanierung vonnöten. An 
Umbauten ist unter anderem geplant, 
den Großen Saal zugunsten der Gast-
stätte Textorium zu verkleinern sowie 
einen Eingangs- und Foyerbereich 
mit Info-Point für das gesamte Ge-
bäude zu errichten. Der Neubau er-
möglicht es, die Umbauten und die 
Sanierung im Altbau zu realisieren, 
ohne dass die Tufa vorübergehend ge-
schlossen werden muss.  gut

NEUES AUS DEM STADTRAT

Rund fünf Stunden dauerte die erste 
Sitzung 2019 des Trierer Stadtrats 
unter Leitung von OB Wolfram Lei-
be und Bürgermeisterin Elvira Gar-
bes. Zu Beginn begrüßte Leibe 
Schüler des Max-Planck-Gymnasi-
ums, das den Titel einer Fairtrade- 
Schule trägt. Die Jugendlichen inte-
ressierten sich vor allem für den vom 
Rat beschlossenen Aktionsplan Ent-
wicklungspolitik, den die Rathaus 
Zeitung in einer der nächsten Ausga-
ben in einem Interview mit der Ko-
ordinatorin Lea Horak vorstellt.

Der OB informierte den Stadtrat 
außerdem darüber, dass er die 
Einladung seines Kollegen aus 
Gloucester zu einem Besuch in der 
britischen Partnerstadt vom 27. bis 
30. April angenommen hat. Gerade 
vor dem Hintergrund des Brexits sei 
es wichtig, die Kontakte nach Groß-
britannien auf kommunaler Ebene 
weiter zu pflegen. Daher zeigte sich 
Leibe erfreut, dass die Gloucester- 
Metz-Trier-Gesellschaft vom 2. bis 
8. September eine weitere Bürger-
reise in die Partnerstadt plant. Unter 
dem Punkt Mitteilungen berichtete 
der OB außerdem, dass Mateusz 
Buraczyk (Linke) den Rat verlässt, 
weil er aus beruflichen Gründen 
nach Luxemburg geht. 
Der Stadtrat fasste in der Sitzung un-
ter anderem folgende Beschlüsse: 

● Wechsel im Seniorenbeirat. Der 
Stadtrat stimmte dem Vorschlag zu, 
dass Dr. Maria de Jesus Duran Kre-
mer an Stelle von Lyudmilla Kysla-
koska als Vertreterin des Migrati-
onsbeirats dem Trierer Seniorenbei-
rat angehört. Ihr Stellvertreter ist 
Dr. Mark Indig.
● Neues Mitglied. Im Jugendhil-
feausschuss vertritt Bernhard Jocher 
nach dem Votum des Rates künftig 
den Caritasverband Region Trier. Er 
tritt damit die Nachfolge von Rein-
hold Bittner an. 
● Stadtvorstand entlastet. Die 
Stadtverwaltung hat das Haushalts-
jahr 2017 mit einem Fehlbetrag von 
rund 13,34 Millionen Euro abge-
schlossen. Das tatsächliche Defizit 
lag somit um 20,5 Millionen Euro 
unter dem im Haushaltsplan veran-
schlagten Betrag. Der Rechnungs-
prüfungsausschuss hat den Jahresab-
schluss 2017 inzwischen geprüft und 
der Finanzverwaltung im Rathaus 
eine ordnungsgemäße Buchführung 
bescheinigt. Somit empfahl die Aus-
schussvorsitzende Heike Franzen 
dem Stadtrat die Entlastung des 
Stadtvorstands, die einstimmig er-
teilt wurde. Da Franzen nicht an der 
Sitzung teilnehmen konnte, stellte 
ihr Stellvertreter Dr. Carl-Ludwig 
Centner den Bericht vor.   red
 Bekanntmachung auf Seite 10

Aus dem Stadtrat

Rat stellt sich hinter das Theater
Gremium betont Unverzichtbarkeit der kulturellen Institution in Trier / AfD scheitert mit Änderungsantrag

Der Grundsatzbeschluss zur Sanie-
rung des Theaters ist gefasst (siehe 
Seite 1). Der überwiegende Teil des 
Rates signalisierte große Zustim-
mung zum Theater und stimmte der 
Vorlage zu. Die Rathaus Zeitung 
dokumentiert die Stimmen der 
Fraktionssprecher im Einzelnen. 

Von Björn Gutheil

CDU-Fraktionschef Udo Köhler 
sagte, Trier brauche das Theater als 
wichtige Einrichtung: „Es gehört zur 
Stadt wie Museen oder Schwimmbä-
der“, so Köhler. Die Sanierung sei 
lange überfällig und mit Sicherheit 
keine Luxussanierung, betonte der 
Kommunalpolitiker. Vielmehr hande-
le es sich um einen verantwortungs-
vollen Umgang mit Steuergeldern.

 Die Sprecherin der SPD-Frakti-
on, Carola Siemon, betonte eben-
falls, das Theater gehöre zur kulturel-
len Vielfalt der Stadt. Durch die Lan-
desförderung und die Verteilung auf 
mehrere Jahre seien die Kosten der 
Sanierung zu stemmen, sagte Sie-
mon, die auch auf die „unwürdigen 
Zustände“ verwies, in denen die The-
aterleute arbeiten müssten. 

Grünen-Sprecher Richard Leu-
ckefeld betonte, ein Theater sei nicht 
nur ein Ort der Unterhaltung und der 
kulturellen Auseinandersetzung, son-
dern auch ein positiver Standortfak-
tor. Zu dem von der AfD eingebrach-
ten Vorschlag, über die Frage der 
Sanierung einen Bürgerentscheid 
abzuhalten, sagte der Grünen-Politi-
ker, Bürgerentscheide sollten doch 
eigentlich von den Bürgern ausgehen, 
„und nicht von einer kleinen Frakti-
on, die mit ihren Vorstellungen ge-
scheitert ist.“ 

Professor Hermann Kleber (UBT- 
Fraktion) sagte, mit dem Beschluss 
sei die Zeit der Notmaßnahmen end-
lich vorbei. Ein Theaterbetrieb brau-
che ein funktionsfähiges Gebäude. 

Das Theater habe wieder eine Zu-
kunft: „Es wird von seinem Publikum 
getragen und findet auch außerhalb 
Triers Anerkennung“, betonte Kleber. 

Die Fraktionsvorsitzende der Lin-
ken, Theresia Görgen, sagte, sie freue 
sich, dass ihre Fraktion einem Be-
schluss zustimmen könne, „der das 
Theater in die Zukunft führt.“ Zwar sei 
die Kostenschätzung „ein dicker Bro-
cken“, aber angesichts dessen, was das 
Theater den Bürgern bedeute, „sehen 
wir diese Investition als notwendig 
an“, so Görgen.

Michael Frisch von der AfD sagte, 
er sei grundsätzlich für den Erhalt des 
Theaters. Er sprach jedoch die „er-
heblichen finanziellen Belastungen“ 

für die Stadt durch das Haus an, wo-
durch bei anderen Projekten gespart 
werden müsse. Bei den Sanierungs-
kosten rechnet er statt mit 49 eher mit 
70 Millionen Euro. Die Entscheidung 
darüber möchte er den Bürgern über-
lassen, sagte der Politiker und stellte 
einen Antrag für einen Bürgerent-
scheid, der jedoch vom Rest des Rats 
geschlossen abgelehnt wurde. 

FDP-Fraktionschef Tobias Schnei-
der machte deutlich, dass seine Frakti-
on zu dem Theater stehe und wolle, 
dass es erhalten bleibt. Der Vorlage 
zustimmen könnte sie jedoch trotzdem 
nicht, da ein Finanzierungskonzept für 
das Haus fehle und mit der Festlegung 
auf das Dreispartenhaus vor einigen 

Jahren eine starre Struktur geschaffen 
worden sei. Zudem sei es versäumt 
worden, strategische Weichen für das 
Haus zu stellen.

Oberbürgermeister Wolfram Lei-
be sagte am Ende der Debatte, der Rat 
übernehme Verantwortung „für unser 
Theater“. In Richtung von Michael 
Frisch (AfD) und der von ihm in den 
Raum geworfenen Zahl von 70 Milli-
onen Euro, sagte er, man befinde sich 
noch im Bereich der Schätzkosten. 
Den Grundsatzbeschluss zu blockie-
ren, sei nicht konstruktiv. Weiter 
machte der OB deutlich: „Das Theater 
ist Teil unserer Kultur und deshalb 
kämpfen wir als Stadtvorstand für die-
se Lösung.“

Alle Hände hoch. Neben den großen Produktionen begeistert auch der Kinder- und Jugendchor des Theaters regelmä-
ßig die Besucher – so wie hier beim Theaterfest im vergangenen Jahr.  Archivfoto: Presseamt/gut

Kulturstätte. Auf dem Gelände des Tufatopolis-Bauspielplatzes (rote Markie-
rung) soll das neue Tufa-Gebäude gebaut werden. Für den Bauspielplatz wird 
eine Alternativfläche gesucht.  Foto: Geoportal Stadt Trier

Tufa profitiert von Theatersanierung
Stadtrat fasst Grundsatzbeschluss für Neubau in der Wechselstraße

Wechselstraße
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Plakate erst sechs
Wochen vor der Wahl

Keine Förderung der 
Regionalinitiative

Nachdem es bei vergangenen Wahlen 
vereinzelt zu Unstimmigkeiten über 
die Kriterien für die Beantragung, Ge-
nehmigung und Gestaltung von Wahl-
plakaten gekommen war, hat der 
Stadtrat erstmals eine schriftliche Fi-
xierung in einer Satzung verabschie-
det. Damit wird auch eine Vorgabe aus 
dem Urteil bei einem Gerichtsverfah-
ren umgesetzt, zu dem es nach Strei-
tigkeiten wegen Wahlplakaten gekom-
men war. Ziel der Satzung ist ein ein-
heitliches, transparentes und rechtssi-
cheres Verfahren für alle bei einer 
Wahl zugelassenen Parteien und Grup-
pierungen. Festgelegt wird zum Bei-
spiel, dass erst sechs Wochen vor dem 
jeweiligen Termin Plakate zulässig 
sind, dass sie keine Verkehrszeichen 
verdecken und nicht in der Nähe von 
Wahllokalen hängen dürfen. 

Die Satzung basiert auf den bisheri-
gen Verwaltungsvorgaben und orien-
tiert sich am Vorbild anderer Städte, 
darunter Mainz, Koblenz und Lud-
wigshafen. Die neue Satzung wird in 
dieser Rathaus Zeitung veröffentlicht 
und tritt einen Tag später in Kraft. Sie 
wird erstmals zur Kommunal- und Eu-
ropawahl am 26. Mai angewendet. red

Satzung mit Details auf Seite 10 

Mit nur drei Stimmen Mehrheit hat 
sich der Stadtrat gegen eine finanzi-
elle Förderung der Regionalinitiative 
Mosel mit jeweils 29.000 Euro für 
die nächsten drei Jahre ausgespro-
chen. Bei der Regionalinitiative han-
delt es sich um einen Zusammen-
schluss von 13 Akteuren, wie Kam-
mern, Landkreise und Städte, darun-
ter auch Trier. Ziel ist, die Mosel als 
touristische Region aufzuwerten und 
die Region im Wettbewerb zu profi-
lieren. Das Konzept einer von der 
Regionalinitiative angestrebten Er-
neuerung überzeugte die Mehrheit 
des Stadtrats nicht, sie lehnte die För-
derung ab. gut
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Anreiz zur Müllvermeidung
Stadtrat befürwortet kommunale Steuer auf Einwegverpackungen aus Plastik / Zulässigkeit unklar 

Mit einem Antrag, der im Stadtrat 
mit 25 zu 21 Stimmen angenommen 
wurde, haben Linke und Grüne die 
Einführung einer Verpackungssteu-
er auf die kommunalpolitische 
Agenda gesetzt. Die Abgabe soll zur 
Vermeidung von Plastikmüll beitra-
gen. Ob sie rechtlich überhaupt zu-
lässig ist, wird sich wohl bald bei 
einem Pilotprojekt in Baden-Würt-
temberg zeigen.

Von Ralph Kießling

Die Nachteile und Gefahren von Plas-
tikmüll sind unstrittig: von überquel-
lenden Abfalleimern in den Innenstäd-
ten bis zu riesigen Plastikstrudeln in 
den Weltmeeren mit Mikropartikeln, 
die für viele Tiere lebensgefährlich 
sind, reicht die Palette. Einmal in der 
Natur, verbleibt der Kunststoff dort 
ziemlich lange: Bis eine Plastikflasche 
verrottet, können mehrere hundert 
Jahre vergehen.

In den letzten Jahren sind besonders 
Plastikbecher mit Heißgetränken, die 
unter dem Slogan „Coffee to go“ zum 
Mitnehmen verkauft werden, in die 
Kritik geraten. Dies war für die Links-
fraktion der Ausgangspunkt für ihren 
Antrag: Da die Entsorgung des Plas-
tikmülls derzeit auf Kosten der Allge-
meinheit geht, sollten die Verursacher, 
also die Verkäufer von Speisen und 
Getränken zum sofortigen Verzehr in 
Einwegverpackungen, mittels einer 
kommunalen Steuer stärker zur Finan-
zierung herangezogen werden. Letzt-
lich, so die Intention, soll durch die 
Verpackungssteuer ein Anreiz ge-
schaffen werden, auf Mehrwegverpa-
ckungen umzusteigen. „Mit unserem 
Antrag greifen wir eine Forderung 
vieler Bürger auf und wollen ökologi-

sches Handeln im Konsumalltag för-
dern“, erklärte Mateusz Buraczyk.

In der Debatte signalisier-
ten SPD, Grüne und UBT 
grundsätzliche Zustim-
mung. Dagegen gab 
Jörg  Re i fenberg 
(CDU) zu bedenken, 
dass es in der städti-
schen Finanzverwal-
tung kaum personelle 
Kapazitäten zur Erhe-
bung einer weiteren 
Steuer gebe. Auch die 
Frage der Kontrolle der 
Steuerpflichtigen sei 
völlig ungeklärt. 
Michael Frisch 
(AfD) wies darauf 
hin, dass die Händler 
die Steuer durch 
Preisaufschlag an 
die Konsumenten 
weitergeben könn-
ten. Katharina Haß-
ler (FDP) empfahl, bei 
der Plastikmüllvermei-
dung auf die Eigenver-
antwortung der Bürge-
rinnen und Bürger zu ver-
trauen. Ein Umdenken sei 
bereits im Gange.

Vorbild für den Vorstoß der 
Linksfraktion ist Tübingen, wo 
nach einem Grundsatzbeschluss 
im Dezember derzeit eine Sat-
zung für eine kommunale Verpa-
ckungssteuer erarbeitet wird. Ob 
sie rechtlich zulässig ist, ist indes 
umstritten. Das Bundesverfas-
sungsgericht hatte 1998 eine ähnli-
che Steuer der Stadt Kassel für unzu-
lässig erklärt. Es ist daher zu erwarten, 
dass auch gegen die Tübinger Satzung 
geklagt wird. 

Im Trierer Stadtraht hatten die Grü-
nen deshalb einen Änderungsantrag 
eingebracht mit der Empfehlung, die 
Entwicklung in Tübingen zunächst 
abzuwarten. Bei einer erfolgreichen 

Einführung und nach der juristi-
schen Klärung solle auch Trier 
eine Verpackungssteuersatzung 
auf den Weg bringen. Zusätz-
lich wird ein Konzept zur Ein-

führung eines „Trierer Kaf-
fee-Pfandbechers“ gefordert. Die 
Linke schloss sich dem Änderungs-
antrag der Grünen an, der auch 

von der SPD und UBT unter-
stützt und somit beschlossen 

wurde.

Heißer Scheiß. Kaffeebecher zum Mitnehmen 
mit Plastikverschluss sind eine Modeerschei-
nung mit negativen Folgen für die Umwelt.
 Foto: Pixabay

Der Stadtrat hat zusätzlich rund 
52.600 Euro zur Sanierung des Au-
ßengeländes der Eurener Kinderta-
gesstätte St. Helena in Trägerschaft 
der katholischen Kita gGmbH bereit-
gestellt. Dieses Projekt rundet die 
rund 2,4 Millionen Euro teure Erwei-
terung der Kita ab. Das Gebäude an 
der Eurener Straße wurde wegen der 
großen Nachfrage nach Betreuungs-
plätzen um einen Anbau vergrößert. 

Derzeit läuft dort noch der Innenaus-
bau.

Der Stadtrat hatte im November 
2014 die städtischen Gelder für den  
Bau sowie für die Neuausstattung 
und den Betrieb der Kindertagesstätte 
bewilligt. Durch den Um- und Aus-
bau des Gebäudes, der später als ge-
plant abgeschlossen wird, stehen vo-
raussichtlich nach den Sommerferien 
unter anderem 17 zusätzliche Plätze 

für Kinder unter drei Jahren zur Ver-
fügung. Das Gebäude der Kita im 
Eurener Ortskern befindet sich im 
Eigentum der Stadt. Sie überlässt es 
der katholischen Kirchengemeinde 
St. Helena zur Nutzung.

Probleme bei der Entwässerung

Die aktuellen Zusatzkosten der Neu-
gestaltung des Außengeländes hän-
gen nach Angaben des städtischen 
Jugendamts vor allem damit zusam-
men, dass das Grundstück mit dem 
Spielbereich für die Kinder auch bei 
normal starken Regenfällen regelmä-
ßig überflutet wurde. Bei der Detail-
planung des Projekts stellte sich dann 
aber heraus, dass mit konventionellen 
Mitteln eine ordnungsgemäße Versi-
ckerung des Regenwassers nicht si-
cherzustellen und eine aufwendigere 
Lösung erforderlich ist. Dafür wird 
mehr Platz auf dem Gelände benö-
tigt. 

Das vor diesem Hintergrund über-
arbeitete Gesamtkonzept für die Au-
ßenanlage der Kita umfasst unter an-
derem eine Terrasse mit Sitzmauer, 
die auch für Veranstaltungen genutzt 
werden kann, Abstellmöglichkeiten 
für Fahrräder und Kinderwagen so-
wie eine barrierefreie Zugangsrampe 
zu dem neuen Haupteingang, der im 
Zuge des Umbaus entstanden ist. Das 
Außengelände der Kita wird auch ge-
prägt von einem großen Baumbe-
stand entlang der östlichen Grund-
stücksgrenze, der vor allem aus Bu-
chen besteht.   pe

Mehrzweckraum.  Im Erdgeschoss des neuen Anbaus ist eine Turnhalle mit 
mehreren großen Fenstern untergebracht. Sie kann künftig von der Kita auch 
für hausinterne Veranstaltungen genutzt werden, bei denen mehrere Gruppen 
zusammenkommen. Foto: PA/pe

Mehr Platz nach den Ferien
Weiterer Zuschuss für Außenanlage der Kita Euren / Umbau im Sommer beendet

Sprache 
im Rathaus

25.000 Euro für
Hebammenzentrale

2500 Euro mehr
wegen alter Böller

Zwei Stadtratsanträge zur Sprache in 
amtlichen Publikationen von B 90/Die 
Grünen und der AfD konnten nicht 
zugelassen werden, da sie Geschäfte 
der laufenden Verwaltung betreffen. 
Die Grünen forderten eine „gerechte 
und inklusive Sprache“, die AfD die 
strikte Anwendung der amtlichen 
Rechtschreibung. OB Wolfram Leibe 
kündigte an, das Rathaus werde zu 
diesem „wichtigen Thema“ eine Ar-
beitsgruppe einrichten, um dem neu-
gewählten Stadtrat noch 2019 einen 
Vorschlag zu unterbreiten.  bau

Für die regionale Hebammenzentrale  
als Übergangslösung zur Überbrü-
ckung des Versorgungsengpasses ist 
ein Förderbescheid des Landes über 
25.000 Euro eingetroffen. Das berich-
tete Bürgermeisterin Elvira Garbes im 
Stadtrat. Sie stellte ergänzend klar, 
dass das Problem grundsätzlich nur 
von den Akteuren im Gesundheitswe-
sen auf Bundesebene zu lösen sei.  pe

Der Stadt sind 2500 Euro an Mehrkos-
ten für die Aufräumarbeiten und Ent-
sorgung von Müll nach der Silvester-
nacht in der Innenstadt entstanden. 
Dies ergab eine Anfrage der Fraktion 
Die Linke, die die Dezernenten 
Andreas Ludwig und Thomas Schmitt 
beantworteten. Zu Bränden kam es 
nicht, lediglich das Ordnungsamt 
musste zweimal wegen Feuerwerks-
körpern ausrücken. Nach Aussage von 
Feuerwehr und Ordnungsamt verlief 
der Jahreswechsel mit wenigen Ein-
sätzen relativ ruhig.  gut

Information und Dialog 
in der digitalen Welt

Social Media und App waren Thema im Stadtrat
„Eine moderne Stadtverwaltung 
kommt an der Nutzung so genannter 
sozialer Netzwerke im Internet zur 
Kommunikation mit den Bürgerinnen 
und Bürgern nicht vorbei.“ Das hat 
Oberbürgermeister Wolfram Leibe 
mit Blick auf eine Anfrage der SPD-
Fraktion zum „Social Media- Auftritt 
der Stadtverwaltung“ im Rahmen der 
vergangenen Stadtratssitzung betont. 
Die Kommunikation in den sozialen 
Netzwerken sei für die meisten Men-
schen selbstverständlicher Bestand-
teil des Alltags geworden, vor allem 
jüngere Menschen seien über klassi-
sche Medien nur noch schwer oder 
gar nicht mehr erreichbar.

Tweets aus dem Rathaus

Das Social Web sei zur Informations-
drehscheibe geworden, in der Nach-
richten und Meldungen von Freun-
den, aber auch von Unternehmen, 
Organisationen, Prominenten, Partei-
en, Interessensgruppen und Medien 
zusammenflössen. „Deswegen ist es 
sinnvoll und erforderlich, dass das 
Presseamt der Stadt Trier seine Kom-
munikationsstrategie weiterentwi-
ckelt“, sagte Leibe in seiner Antwort. 

Michael Schmitz, Leiter des Pres-
se- und Kommunikationsamts der 
Stadt Trier, betonte, dass die Stadt-
verwaltung mit der Anpassung und 
Umsetzung der Strategie schon be-
gonnen habe: Seit Januar sei die Stadt 
beim Microblogging-Dienst Twitter 

aktiv und kommuniziere dort unter 
@Stadt_Trier. Als nächsten Schritt 
werde man eine abgestimmte Social- 
Media-Strategie erarbeiten. „Das 
wird im Rahmen eines Move-Projek-
tes geschehen, das Mitte Februar 
startet. Dabei sollen alle Akteure, die 
schon heute Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit sowie Social-Media-Akti-
vitäten in verschiedenen Ämtern des 
Rathauses und in Beteiligungen der 
Stadt Trier betreiben, in einer Pro-
jektgruppe zusammenarbeiten“, kün-
digte Schmitz an. Dabei solle es dar-
um gehen, Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit und Synergieeffekte zu 
suchen. 

Auf Antrag der FDP-Fraktion soll 
die Stadtverwaltung auch prüfen, ob 
die Bereitstellung einer App sinnvoll 
sein könne. Der entsprechende Prüf-
auftrag wurde vom Rat einstimmig 
beschlossen. „Die Bürger besitzen in 
der Regel ein Smartphone oder ein 
Tablet und sind es gewohnt, ihren All-
tag mit Hilfe dieser mobilen Geräte zu 
organisieren und zu gestalten“, be-
gründete Fraktionsvorsitzender Tobi-
as Schneider den Antrag. Dabei gehe 
es um Unabhängigkeit von Öffnungs-
zeiten und persönlicher Präsenz auf 
Ämtern, um Kommunikation mit den 
Bürgern und Information. Schneider: 
„Die Bürger sind längst in der mobi-
len digitalen Welt angekommen. Es 
wird Zeit, dass die Stadt ihnen dorthin 
folgt.“  em
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Schlechtere Karten für Bauarbeiter
Agentur verzeichnet im Januar saisonal bedingten Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Region

In folgenden Straßen muss in den 
nächsten Tagen mit Kontrollen der 
kommunalen Geschwindigkeits-
überwachung gerechnet werden:
● Mittwoch, 6. Februar: Ole-
wig, Olewiger Straße.
● Donnerstag, 7. Februar: Hei-
ligkreuz, Im Hopfengarten
● Freitag, 8. Februar: Trier-
West/Pallien, Bonner Straße.
● Samstag, 9. Februar: Trier- 
Mitte/Gartenfeld, Krahnenufer.
● Montag, 11. Februar: Tarforst, 
Gustav-Heinemann-Straße.
● Dienstag, 12. Februar: Ruwer/
Eitelsbach, Rheinstraße.
Das Ordnungsamt weist darauf 
hin, dass auch an anderen Stellen 
Kontrollen möglich sind.  red

Das Triki-Büro stellt erneut einen 
Überblick über Ferienangebote für Fa-
milien bereit. Unter www.triki.de fin-
den sich für die Winter-, Oster-, Som-
mer- und Herbstferien Betreuungsan-
gebote, Zeltlager sowie Auslandsrei-
sen für ältere Kinder und Jugendliche. 
Außerdem gibt es Infos zu Workshops 
oder Führungen. Die Mitarbeiter bie-
ten auch eine Beratung im Gebäude 
Zuckerbergstraße 30 an. Es ist geöffnet 
montags, mittwochs und freitags, 10 
bis 12 sowie 15 bis 17 Uhr und telefo-
nisch (0651/718-4546) erreichbar so-
wie per E-Mail: mail@triki.de.  red

Ferienprogramme
auf einen Blick

Der Winter ist auf dem Arbeits-
markt angekommen. Im Januar ist 
die Zahl der Arbeitslosen deutlich 
gestiegen und hat die Marke von 
10.000 überschritten. Die Quote klet-
terte um 0,5 Prozentpunkte und lag 
mit 3,6 Prozent knapp unter dem 
Vorjahreswert. Ähnlich ist der Trend 
im Stadtgebiet: Die Arbeitslosenzahl 
stieg um Januar um 295 auf 2860 
Personen. Die Quote kletterte um 0,5 
Punkte auf 4,8 Prozent. 

Der Arbeitsmarkt 
reagiert nach Aus-
sage von Agen-
tur-Geschäfts-
führer  Heribert 

Wilhelmi auf sai-
sonale Einflüsse: 

„Dies schlägt beson-
ders zum Jahresbeginn zu Buche, 
wenn das Weihnachtsgeschäft in 
Gastronomie und Einzelhandel vorü-
ber ist und bei schlechtem Wetter in 
der Baubranche im Freien nicht gear-
beitet werden kann. Daher ist es nicht 
verwunderlich, dass sich in den ver-
gangenen Wochen vermehrt Men-
schen aus den Bauberufen, Fahrzeug-
führer, Verkäufer und Beschäftigte 
der Gastronomie arbeitslos gemeldet 
haben.“

Weniger Stellenangebote

Die Arbeitslosigkeit ist in den letzten 
vier Wochen insbesondere unter den 
Kundinnen und Kunden der Agentur 
für Arbeit gestiegen – das heißt bei 
den Menschen aus der Region, die in 
der Regel erst wenige Wochen oder 
Monate arbeitslos sind und durch ih-

re Tätigkeit Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld erworben haben. 

Auch auf dem regionalen Stellen-
markt hat sich die Winterpause be-
merkbar gemacht: Die Betriebe mel-
deten im Januar 724 neue Stellenan-
gebote, ein Minus von 3363 im Ver-
gleich mit 2018. Das Angebot an 
freien Stellen in der Region Trierer 
bewegte sich Ende Januar mit 4684 

weiterhin auf einem hohem Niveau, 
wenn auch im Vergleich zum Vorjahr 
ein anhaltender Rückgang zu ver-
zeichnen ist. Die meisten Stellenaus-
schreibungen in der Region Trier gab 
es nach Angaben der Agentur für Ar-
beit in der Zeitarbeit (950 Angebote), 
im verarbeitenden Gewerbe mit 737 
und im Handel mit 590 freien Jobs.

 red

Nach der Schule 
ins Ausland

In der Info-Reihe „… und donners-
tags ins Biz“ stellt die Agentur für 
Arbeit (Dasbachstraße 9) am Don-
nerstag, 14. Februar, 16 bis 18 Uhr, 
Auslandsprojekte für Jugendliche 
vor. Die Veranstaltung ist vor allem 
für Schüler der Klassenstufen 10 
bis 13 gedacht, eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich.  red

Schwankungen. Während in der warmen Jahreshälfte Bauarbeiter oft hände-
ringend gesucht werden, müssen sich viele von ihnen im Winter witterungsbe-
dingt arbeitslos melden.  Archivfoto: PA/pe
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Lesewelten
Mitten im Winter kann man es sich 
noch nicht wirklich vorstellen, aber 
vom 13. bis 16. Juni wird der Dom-
freihof beim sommerlichen Open 
Air-Stadtlesen wieder zum Mekka 
für Lesefans. Sie machen es sich auf 
einem Sitzsack gemütlich, schmö-
kern in einem Buch oder lauschen 
einer Live-Lesung. Wer nicht so lan-
ge warten will, kann diese Woche 
gleich dreimal in ganz unterschied-
liche Lesewelten abtauchen. Die Au-
torengruppe „Scriptum“ widmet 
ihre Lesung am 10. Februar, 17 Uhr, 
„Beziehungen und anderen Kata-
strophen“ – zwischen dem siebten 
Himmel und seelischen Abgründen. 
Abstürze ganz anderer Art stehen im 
Mittelpunkt einer weiteren Tufa-Le-
sung am 7. Februar mit dem Youtu-
ber „$ick“, der in die Drogenszene 
abgerutscht war. Das Buch entstand 
aus seiner Youtube-Serie und wurde 
ein bundesweiter Bestseller. 
  Komplett in der analogen Welt ent-
standen ist dagegen das neue Buch 
„Geisterbahn“ der aus Trier stam-
menden preisgekrönten Autorin Ur-
sula Krechel. Sie stellt den viel-
schichtigen Roman über das Dritte 
Reich und die Nachkriegszeit in der 
Region Trier am Mittwoch, 6. Fe-
bruar, 20 Uhr, in der Tufa vor. Vor 
allem am Beispiel der Sinti-Familie 
Dorn erzählt Krechel eindrücklich 
von Tätern und Opfern, Opportuni-
sten und Widerständlern. Ihr Blick 
auf die Nachkriegsgesellschaft ist 
ziemlich düster: Nach dem Unter-
gang des NS-Regimes gibt es weder 
einen Neuanfang noch eine Wieder-
gutmachung. Nicht nur Krechels 
sorgfältig recherchierten und beein-
druckend komponierten Geschich-
ten wirken in der Live-Lesung mit 
ihrem Autor oft noch intensiver als 
im Audio-Podcast.  pe

Der Weinbau ist einer der ältesten 
Wirtschaftszweige in der Moselregi-
on und von hoher Bedeutung für die 
Kulturlandschaft und die regionale 
Wirtschaft. Mit dem Klimawandel, 
und der Digitalisierung steht die 
Branche großen Herausforderungen 
gegenüber.

Die Veranstaltung „Mosel Wein-
Hack“ bringt in Form eines „Hack-
athons“ am 16. und 
17. Februar, ab 9 
Uhr, in der Beletage 
am Domfreihof fri-
schen Wind in die 
Digitalisierung im 
Weinbau. Sie wird 
unter anderem von 
der Lokalen Agenda 
21 organisiert. 

Ein „Hackathon“ 
ist eine Veranstal-
tung zur kollabora-
tiven Entwicklung 
von Soft- und Hard-
ware-Prototypen. 
Ziel ist es, zu einer 
oder mehrerer Fragestellungen inner-
halb eines knappen Zeitrahmens ge-
meinschaftlich kreative und nützliche 
Lösungen zu finden. So wird etwa der 
Frage nachgegangen, wie ein Soft-
ware-System zur digitalen Ertragser-
fassung gestaltet sein muss, damit der 
Winzer es intuitiv in bestehende 

Arbeitsabläufe integrieren kann. Ein-
geladen sind alle, die Lust haben, in 
einer inspirierenden Umgebung und in 
transdisziplinären Teams an innovati-
ven Beiträgen für den Weinbau zu ar-
beiten: Winzer, Software- und Hard-
ware-Entwickler, Geo-Informatiker, 
Designer, Marketing-Experten, Wis-
senschaftler, Daten-Analysten oder 
anderweitig Interessierte.

Schirmherr der 
diesjährigen Ver-
anstaltung ist OB 
Wolfram Leibe. 
Die Teilnahme ist 
kostenlos, eine Re-
gistrierung ist un-
ter www.mosel-
wein-hack.de not-
wendig.

Die städtische 
Wirtschaftsförde-
rung ist bereits 
zum zweiten Mal 
Partner der Veran-
s t a l t u n g .  D e r 
Mehrwert liegt 

laut deren Leiterin, Christiane Lux-
em, vor allem in der vielfältigen Teil-
nehmerstruktur: „Zur Förderung von 
Innovationen eignet sich das Format 
außerordentlich gut, da es den Aus-
tausch von Interessengruppen aus 
unterschiedlichsten Bereichen er-
möglicht.“ red

Innovative Lösungen
für den Weinbau

Einladung zum „Mosel Wein-Hack“ in der Beletage

A.R.T. rüstet sich für die Zukunft
Abfall-Zweckverband investiert Millionen / Bau eines neuen Logistikzentrums in Mertesdorf

Der Zweckverband Abfallwirt-
schaft Region Trier (A.R.T.) stellt 
sich mit Investitionen im hohen 
zweistelligen Millionenbereich für 
die Zukunft auf. Details hierzu er-
läuterten die Verantwortlichen bei 
einer Pressekonferenz im Entsor-
gungs- und Verwertungszentrum 
(EVZ) Mertesdorf in der vergange-
nen Woche.

Zum 31. Dezem-
ber diesen Jahres 
endet der Pacht-

vertrag des A.R.T. für das Gelände an 
der Löwenbrückener Straße in Trier-
Süd. Große Teile der Verwaltung sind 
bereits 2016 in das neue Kundenzen-
trum in der Metternichstraße in Trier-
Nord umgezogen. Für die verbliebe-
nen Mitarbeiter der Logistik und de-
ren Fahrzeuge muss ab 2020 eine 
neue Bleibe gefunden werden. Ge-
plant ist, sie im EVZ Mertesdorf un-
terzubringen. Durch dessen Lage an 
der L151 mit unmittelbarer Anbin-
dung an die Autobahn und ohne Orts-
durchfahrt ist die Erreichbarkeit deut-
lich besser als am bisherigen Standort 
in der Trierer Innenstadt. Nach dem 
Entladen entfallen zusätzliche Leer-
fahrten, da die Fahrzeuge auf dem 
Gelände des EVZ bleiben können. 
Das hierdurch verringerte Verkehr-
saufkommen durch Lkw in Trier ist 
ein weiterer Pluspunkt für die Stand-
ortentscheidung. Um genügend Platz 
für Mitarbeiter und Fahrzeuge vorzu-
halten, wird ein neues Logistikzent-
rum in Mertesdorf errichtet, mit des-
sen Bau noch im Laufe des Jahres 
begonnen werden soll.

Wie Max Monzel, Verbandsdirek-
tor des A.R.T., erläutert, soll auch die 
mechanisch-biologische Trocknungs-
anlage (MBT) erweitert werden: „Die 
Erweiterung wird es uns ermöglichen, 
noch mehr recyclingfähige Wertstoffe 
auszusortieren. Damit reduzieren wir 
nicht nur die Belastung für die Um-

welt, sondern auch die Mengen, die 
einer thermischen Verwertung zuge-
führt werden müssen. Die Kosten für 
die Verbrennung sind in den letzten 
Jahren drastisch gestiegen und belas-
ten seither den Gebührenhaushalt mit 
zusätzlichen acht Millionen Euro. Der 
Ausbau der Anlage ist somit eine un-
serer wichtigsten Chancen, diesen 
Kosten langfristig entgegenzuwir-
ken“, so Monzel.

Umzug der Deponie Saarburg

Ein weiteres Großprojekt, das der 
A.R.T. angeht, ist der Umzug der De-
ponie Saarburg nach Mertesdorf. 
Weil die Bodenabdichtung dort nicht 
mehr den heutigen Standards ent-
spricht, gehen ab Sommer rund 
220.000 Kubikmeter Müll und 
80.000 Kubikmeter Boden durch 
Trier auf Reisen nach Mertesdorf. 
Eventuell belasteter Boden unterhalb 
des Deponiekörpers wird dabei voll-
ständig abgetragen, sodass am Ende 
der Urzustand des vormaligen Gelän-
des wieder hergestellt wird. In Mer-
tesdorf kann das Material sicher ein-
gebaut werden, da die dort vorhande-
ne hochmoderne Technik jegliches 
Austreten gefährlicher Stoffe verhin-
dert.

Für den A.R.T. von Interesse ist 
auch die Verwertung von Biomasse in 
der Region, wozu etwa Grüngut, un-
belastetes Altholz und Bioabfälle aus 
den Haushalten gehören. Diese Abfäl-
le können zu hochwertigen Produkten 
wie Biogas, Strom oder Biokohle ver-
arbeitet werden. Laut Tobias Elsen 
vom A.R.T. ist das Gelände des EVZ 
Mertesdorf aufgrund seiner Lage und 
der schon vorhandenen Infrastruktur 
sehr gut für den Bau einer zentralen 
Behandlungsanlage für Biomasse ge-
eignet. Ob die kombinierte Verwer-
tung der verschiedenen Abfälle mög-
lich ist, sollen gegewärtig laufende 
wissenschaftliche Untersuchungen 
zeigen.  red

Saubere Entsorgung. Der Fuhrpark des A.R.T. zieht Ende des Jahres von der 
Löwenbrückener Straße in Trier-Süd nach Mertesdorf um, wo ein neues Logis-
tikzentrum gebaut wird. Archivfoto: A.R.T.

Geflüchtete 
im Alltag begleiten

Die Ehrenamtsagentur und das Diako-
nische Werk suchen in Kooperation 
mit der Stadt weiterhin Ehrenamtliche, 
die Geflüchtete im Alltag begleiten 
möchten. Das größte Anliegen vieler 
Geflüchteter ist der Kontakt zu Einhei-
mischen, um ihr Deutsch zu verbes-
sern und die hiesige Lebensart kennen-
zulernen. Unterstützung wünschen 
sich viele aber auch bei der Orientie-
rung im Behördendschungel und der 
Integration in Ausbildung oder Arbeit. 
Bei der Flüchtlingsbegleitung sollten 
sich alle Beteiligten vor Augen halten, 
dass Integration ein längerer Prozess 
ist, der von beiden Seiten Mut, guten 
Willen und ein offenes Ohr verlangt.

Interessierte, die Geflüchtete be-
gleiten wollen, werden vorab geschult. 
An zwei Samstagen im März (16. und 
23., jeweils ab 9 Uhr) erhalten sie In-
formationen zu folgenden Themen: 
Möglichkeiten und Grenzen des Eh-
renamts, interkulturelle Kompetenz 
und Kommunikation, Grundlagen des 
Asylrechts, Umgang mit Traumatisie-
rung und Integration in Ausbildung 
oder Arbeit. Während der ehrenamtli-
chen Tätigkeit gibt es fortlaufend wei-
tere Infoveranstaltungen. 

Bei Fragen und zur Anmeldung kön-
nen Interessierte sich an Rainer Frei-
schmidt von der Ehrenamtsagentur 
wenden, per Mail (rainer.freischmidt 
@ehrenamtsagentur-trier.de) oder Te-
lefon: 0651/9120702. Weitere Infos 
gibt es auch online unter www.ehren-
amtsagentur-trier.de (Rubrik Flücht-
lingshilfe/Schulungen). red 

Die Struktur- und Genehmigungsdi-
rektion Nord hat am 9. Januar den 
neuen städtischen Flächennutzugs-
plan (FNP) Trier 2030 genehmigt. 
Mit der erforderlichen Bekanntma-
chung in der heutigen Ausgabe der 
Rathaus Zeitung wird der Flächen-
nutzungsplan Trier 2030 nun wirk-
sam und ersetzt damit den bisherigen 
Plan aus dem Jahr 1982.

Die von der SGD Nord in ihrer  Ge-
nehmigungsverfügung empfohlenen 
redaktionellen Änderungen wurden 
von Planungsamt in den Legenden-
text und die Begründung eingearbei-
tet. Dem Plan ist außerdem die soge-
nannte zusammenfassende Erklärung 
beigefügt. Hier wird unter anderem 
erläutert, wie die Umweltbelange und 
die Ergebnisse der umfangreichen 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung in dem Flächennutzungsplan 
berücksichtigt wurden.

Erste Änderung schon in Sicht

Der neue FNP ist nun die Richtschnur 
für die städtebauliche Entwicklung 
und Ordnung des Stadtgebiets. Be-
bauungspläne müssen in der Regel 
aus dem Flächennutzungsplan heraus 
entwickelt werden. Nach Aussage 
von Baudezernent Andreas Ludwig 
hat der FNP „aber grundsätzlich kei-
ne direkte Bindungswirkung für Bür-
gerinnen und Bürger. Er ist vielmehr 

eine planerische Selbstbindung der 
Gemeinde und auch behördenver-
bindlich.“ Anders als es die Bezeich-
nung suggerieren könnte, wird der 
neue Flächennutzungsplan aber nicht 
bis zum Jahr 2030 unverändert blei-
ben. Wenn neue städtebauliche Ge-
sichtspunkte es erforderlich machen, 
kann er geändert werden. 

Die erste Änderung ist bereits in 
der Vorbereitung: Sie bezieht sich auf 
die am Wissenschaftspark geplante  
neue Stellplatzanlage. Dazu fand auf 
dem Petrisberg am 28. September 
2018 eine Bürgerinformation statt, 
bei der unter anderem auf die bevor-
stehende Änderung des neuen FNP 
hingewiesen wurde.

Der Flächennutzungsplan Trier 
2030 ist über die Homepage der Stadt 
Trier einsehbar (www.trier.de, Rubrik 
Bauen und Wohnen/Stadtplanung/
Bauleitplanung). Hier und in dem 
ebenfalls auf.trier.de verfügbaren 
Ratsinformationssystem sind außer-
dem die wichtigen Schritte des bishe-
rigen Aufstellungsverfahrens doku-
mentiert. Komfortable Navigations-
möglichkeiten in dem Plandokument 
bietet das städtische Geoportal. Dabei 
kann der FNP mit anderen Grundkar-
ten und Luftbildern oder speziellen 
thematischen Schwerpunkten ver-
bunden werden.  red
 Bekanntmachung auf Seite 11

Richtschnur zur baulichen
Entwicklung der Stadt

Flächennutzungsplan Trier 2030 tritt in Kraft
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Vor 20 Jahren (1999)
4. Februar: Der Stadtrat wählt 
Christiane Horsch (CDU) zur 
neuen Wirtschaftsdezernentin. 
Sie tritt die Nachfolge von Dr. 
Norbert Neuhaus an. 

Vor 15 Jahren (2004)
6. Februar: Hermann Fries, 
Ortsvorsteher in Zewen und mit 
44 Amtsjahren der dienstälteste 
Kommunalpolitiker in Trier, ist 
tot.
9. Februar: In seiner Jahresbilanz 
verzeichnet das Trierer 
Polizeipräsidium mehr Unfälle, 
jedoch weniger Tote im 
Straßenverkehr. 

Vor 10 Jahren (2009)
6. Februar: Die Stadt will sich 
von ihrem Betriebshof in der 
Löwenbrückener Straße trennen 
und die davon betroffenen 
Ämter einer Neustrukturierung 
unterziehen. 
 aus: Stadttrierische Chronik

Trier-Tagebuch So viele Führungen wie noch nie
TTM vermeldet Rekord: Über 10.000 Touren mit rund 200.000 Gästen im vergangenen Jahr

Mit einem neuen Rekord blickt die 
Trier Tourismus und Marketing 
GmbH (TTM) auf das Karl-Marx-
Jahr zurück: 10.094 Führungen 
vermittelte sie im vergangenen 
Jahr an Gruppen und Einzelgäste 
– so viele, wie noch nie seit Beginn 
der Statistik 1984. Bei deren Analy-
se wird eines ganz deutlich.

Trier wird als 
Destination im-
mer internationa-

ler: So werden inzwischen 37 Prozent 
der Gruppenführungen in einer 
Fremdsprache durchgeführt. Die 
meisten auf Englisch (rund 22 Pro-
zent), gefolgt von Französisch (9 Pro-
zent) und Niederländisch (3 Prozent). 
Aber auch Japanisch, Finnisch und 
Chinesisch war 2018 zwischen Porta 
Nigra und Amphitheater zu hören. 
Insgesamt bietet die TTM ihre Stadt-
führungen in 16 verschiedenen inter-
nationalen Sprachen sowie in Gebär-
densprache an. Über den Rekord 
freut sich vor allem Geschäftsführer 
Norbert Käthler: „Mit diesem Ergeb-
nis können wir mehr als zufrieden 
sein. Mit über 10.000 Führungen und 
rund 200.000 Gästen, die mit uns die 
Stadt, die Museen und das Umland 
erkundet haben, haben wir uns als 
Anbieter von Kultur und Tourismus 
in Trier etabliert. Die Zahlen zeigen 
aber auch das große Interesse an gu-
ten Angeboten zur Vermittlung von 
Stadtgeschichte.“ 

Eine fünfstellige Anzahl an Füh-
rungen – das gelang zuletzt im Jahr 
der Landesgartenschau 2004. Doch 
selbst da lag die Zahl mit 10.034 
leicht unter dem Wert von 2018. Im 
Vergleich zum Vorjahr (8117 Füh-
rungen) steigerte die TTM die Zahl 
ihrer Führungsvermittlungen um 
rund 20 Prozent. Selbst ohne die 
Rundgänge zu den Karl-Marx-Aus-
stellungen (1205 Stück) wären es 
rund 770 Führungen mehr gewesen. 
„Damit hatte Marx natürlich einen 
großen Anteil an dieser positiven 
Entwicklung. Einen weiteren Faktor 
haben wir in der erheblichen Steige-

rung von Führungen für Passagiere 
von Flusskreuzfahrtschiffe“, hält 
Käthler fest. Waren es vor zehn Jah-
ren noch 654 Führungen, die auf die-
se Gruppe entfielen, waren es 2018 
mit 1449 Führungen mehr als dop-
pelt so viele und gut 25 Prozent mehr 
als im Vorjahr. 

Bei den öffentlichen und den Grup-
penführungen waren der Juni und der 
September die mit Abstand stärksten 
Monate. Käthler: „Positiv zu vermer-
ken ist jedoch, dass wir in jedem Mo-
nat Steigerungen verzeichnen konn-
ten.“ Der Geschäftsführer ist sich si-
cher, dass die Qualität der Angebote 

hier eine ganz besondere Rolle spielt: 
„Die Ausbildung und der jahrelange 
persönliche Einsatz unserer rund 150 
Stadtführerinnen und Stadtführer so-
wie unserer Schauspieler hat ent-
scheidend dazu beigetragen, dass 
Trier zunehmend als Reiseziel ge-
wählt wird“, betont Käthler. 

Auch die Erlebnisführungen mit 
ausgebildeten Schauspielern konnten 
2018 punkten: Sowohl der Zenturio in 
der Porta Nigra als auch der Gladiator 
Valerius im Amphitheater und der 
Baumeister Nubius in den Kaiserther-
men waren 2018 deutlich häufiger im 
Einsatz als in den Vorjahren. Insge-
samt fanden die verschiedenen Erleb-
nisführungsformate 1144 Mal statt, 
eine Steigerung zum Vorjahr um gut 
vier Prozent und der höchste Wert seit 
ihrer Premiere im Jahr 2004. Diese 
Entwicklung zeigt auch den Trend zu 
Formaten, bei denen die Auseinander-
setzung mit den historischen Fakten 
auf unterhaltsame Weise präsentiert 
wird.

Ein großer Erfolg war auch das neu 
von Johannes Kram inszenierte Thea-
terstück zum Mitgehen „Marx! Love! 
Revolution!“. Es war 2018 fast immer 
ausverkauft und wurde – dank zahlrei-
cher Zusatztermine – insgesamt 46 
Mal angeboten. Auch für 2019 arbeitet 
die TTM an neuen Formaten, die der 
Öffentlichkeit zum Saisonstart im 
März vorgestellt werden.  red

Interessierte Zuhörer. Die TTM bietet ihre Stadtführungen in 16 verschiede-
nen Sprachen an. Am gefragtesten ist Englisch, gefolgt von Französisch und 
Niederländisch.  Foto: TTM

Rund 270 Menschen aus Trier und 
der ganzen Region haben sich am ers-
ten regionalen Fachtag „Verein und 
Ehrenamt“ am Samstag in Trier be-
teiligt. Veranstaltet wurde dieses neue 
Angebot von der Leitstelle Ehrenamt 
und Bürgerbeteiligung in der Staats-
kanzlei Rheinland-Pfalz in Koopera-
tion mit der Stadt Trier und der Eh-
renamtsagentur. 

Die ehrenamtlich aktiven Men-
schen konnten sich in neun Work-

shops über Themen informieren, die 
für Ehrenamtler derzeit hohe Bedeu-
tung haben. Dazu gehörten beispiels-
weise Steuer- und Spendenrecht, 
Vereinsrecht und Versicherungs-
schutz. Die Workshops, die verteilt 
waren in Räumlichkeiten des Thea-
ters und des Rathauses, waren mit 
hochkarätigen Referenten besetzt. So 
informierten beispielsweise Fabian 
Kühn und Rommy Jahn von ZDF-Di-
gital über Chancen der Digitalisie-

rung und Social Media im Ehrenamt 
– ein Thema, das zahlreiche Ver-
einsvertreter interessierte. Auch das 
Thema Datenschutz war – ausgelöst 
von der neuen europäischen Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) – 
sehr gefragt. 

Den Austausch belebt

OB Wolfram Leibe berichtete bei der 
Veranstaltung von seinem derzeit lau-
fenden Schwerpunktjahr, das er dem 
Ehrenamt gewidmet habe. In mehre-
ren Veranstaltungen hat er sich in den 
vergangenen Monaten in Stadtteilen 
mit Vereinsvertretern getroffen. Al-
leine die Treffen hätten teilweise 
schon Verbesserungen gebracht, weil 
sich die Vereine – alle mit ähnlichen 
Problemen – daraufhin selbstständig 
zu weiterem Austausch verabredet 
hätten. 

Ministerpräsidentin Malu Dreyer, 
die den Fachtag eröffnete, stellte das 
weitere Engagement des Landes für 
das Ehrenamt in Aussicht. „Keine der 
gesellschaftlichen Herausforderun-
gen, etwa der demografische Wandel, 
die Digitalisierung oder die Integrati-
on von Flüchtlingen, sind ohne das 
aktive Engagement der Bürgerinnen 
und Bürger zu bewältigen. Dafür 
braucht es gute Rahmenbedingungen 
und eine effektive, praxisnahe Unter-

stützung“, sagte Dreyer. Neben vie-
len – themenbedingt – eher erwach-
senen und ältereren Teilnehmern wa-
ren auch Vertreter des Trierer Jugend-
parlaments vor Ort, um sich auszu-
tauschen und zu informieren. 

Carsten Müller-Meine von der Eh-
renamtsagentur Trier, der das Pro-
gramm mit auf die Beine gestellt hat-
te, zeigte sich mit dem Verlauf des 
Tages sehr zufrieden: „Wir haben fast 
ausschließlich positive Resonanz von 
den Teilnehmern bekommen. Wir 
überlegen, einige der gefragten The-
men mit lokalen Veranstaltungen 
fortzusetzen, wie beispielsweise die 
Digitalisierung und das Thema Da-
tenschutz.“ Viele der Vereinsvertreter 
nutzten die Workshops rege, um Fra-
gen zu stellen und zu diskutieren. 
Karl-Günther Kwasny etwa aus Ür-
zig, der im Landeselternbeirat und im 
VdK engagiert ist, zeigte sich an den 
Digitalisierungsthemen interessiert. 
„Vielleicht gibt es ja Wege, übers In-
ternet neue Mitglieder zu gewinnen“, 
sagte er. Stefan Zimmer aus Trier in-
teressierte sich vor allem für den 
Workshop über Stiftungsrecht und 
Bürgerstiftungen. Beruflich sei er da-
mit befasst, sagte Zimmer, „aber es 
ist wichtig, das Wissen noch mal auf-
zufrischen und vielleicht Praxistipps 
zu bekommen.“  mic

Referenten. Ministerpräsidentin Malu Dreyer und OB Wolfram Leibe (M.) freu-
en sich über viele Gäste beim Fachtag Ehrenamt. Der Landesbeauftragte Dieter 
Kugelmann (l.) informierte über das sensible Thema Datenschutz. Foto: PA/mic 

Vereine haben großen Informationsbedarf
270 Ehrenamtler beim ersten regionalen Fachtag im Trierer Theater

Im Detail
● 6726 Gruppenführungen in 
Stadt und Umland.
● 1632 Rundgänge für Einzelgäs-
te in der Stadt.
● 1205 Gruppenführungen durch 
die Karl-Marx-Ausstellung 
(samt Sonderausstellungen).
● 531 Termine für Gruppen im 
Rheinischen Landesmuseum 
Trier (Dauerausstellung).

10.094 Führungen insgesamt
+ 

1144 Erlebnisführungen.

Kinder-Workshop 
in den Winterferien

In einem Feri-
enkurs  am 
26./27. Fe-

bruar, 9.30 bis 13 Uhr, können Kin-
der ab sechs Jahren im Stadtmuseum 
Simeonstift winterliche Bilder aus 
der Sammlung kennenlernen. Die 
Gemälde erzählen davon, wie die 
Menschen sich seit Jahrhunderten in 
der kalten Jahreszeit amüsieren – 
vom Eissegeln auf zugefrorenen Seen 
bis zu romantischen Spaziergängen 
in der Schneelandschaft. Nach dem 
Rundgang im Museum gestalten die 
Kinder dann in der Werkstatt ihre Bil-
der zum Thema Winter. Weil das In-
teresse an den Ferienkursen erfah-
rungsgemäß immer recht groß ist, 
sollten sich Interessenten schnell an-
melden. Möglich ist dies per E-Mail 
(museumspaedagogik@trier.de) oder 
Telefon: 0651/718-1452.  red

Wunschbrunnenhof:
Bands auswählen

Die Votingphase für den Wunsch-
brunnenhof hat begonnen. Für die  
zum vierten Mal stattfindende Veran-
staltungsreihe im historischen Brun-
nenhof an der Porta Nigra dürfen die 
Fans bis zum 17. Februar wieder die 
Bands bestimmen. 

Beworben haben sich 23 Bands, von 
Newcomern, wie „Strange Brew“, 
„Curves’n’Edges“, oder dem Deut-
schpunk-Quartett „Dosenbier“ bis zu 
alten Hasen wie den „Fireworkers“, 
„Feeling Grooovy“, „Vintage 7“ oder 
die Trierer Kultband „RATS“. Von 
Rock bis Pop, von Country, Funk, 
Soul, Blues, Reggae, Jazz, Punk bis 
Metal findet jeder Musikfan bei den 
vielschichtigen Bands etwas für sei-
nen Geschmack. Eines vereint jedoch 
alle Bewerber: Sie kommen aus der 
Region und stehen für handgemachte 
Musik. 

Insgesamt haben die Veranstalter 
sechs Mittwochskonzerte geplant und 
ein Abschlussfestival am Samstag, 31. 
August. Die Abstimmung, welche 
Band einen der sieben begehrten Auf-
tritte bekommt, läuft unter www.
trier-info.de/wunschbrunnenhof. Hier 
gibt es auch ausführliche Infos zu allen 
Bands. Um abzustimmen, muss man 
sich registrieren und kann dann bis zu 
drei Stimmen für seine Lieblingsband 
vergeben. Mit der Bekanntgabe des 
Ergebnisses und der Auftrittstermine 
ist im März zu rechnen.  red



Seite 8 Dienstag, 5. Februar 2019

Mit Schwung in die 50er

Eine schwungvolle Reise mit Schlager-Ever-
greens in das Wirtschaftswunder Ende der 50er 
Jahre bietet das Stück „Blue Jeans“ von Jürg 
Burth und Ulf Dietrich am Trierer Theater. 
Frank, Sohn des Baustadtrates Karsuntke, soll 
Lisa, Tochter von Kaufhausbesitzer Neumann, 
zum Altar führen. Dieser Plan der ehrgeizigen 
Väter scheint perfekt – bis der halbstarke Auto-
mechaniker Tom Lisa den Kopf verdreht (Foto) 
und ihr eine ganz neue Welt eröffnet. Sie ent-
deckt für sich den Rock’n’ Roll, die Blue Jeans 

und die große Liebe. Nicht zuletzt dank der teil-
weise akrobatischen Tanzeinlagen des Ensem-
bles ist die Inszenierung von Ulf Dietrich ein 
großer Erfolg beim Trierer Publikum. Die wei-
teren „Blue Jeans“-Termine im Großen Haus: 
Sonntag, 10. Februar, 16 Uhr, Sonntag, 17. Fe-
bruar, 18 Uhr, sowie Mittwoch, 27. Februar, 
Samstag, 27. April, und Dienstag, 21. Mai, je-
weils 19.30 Uhr. Karten an der Theaterkasse, 
Telefon: 0651/718-1818, E-Mail: theaterkasse 
@trier.de. Foto: Martin Kaufhold

Kulturdezernent Thomas Schmitt (r.) hat der Trierer Band 
„Steilflug“ zum Gewinn des Deutschen Rock- und Pop- 
Preises in der Kategorie Hardrock gratuliert. Die seit 2011 
bestehende Band spielt bundesweit Auftritte, ist aber auch 
froh, wenn sie Unterstützung aus der Heimatstadt bekommt, 
sagte Sänger Chris Steil (3. v. l.) bei einem Termin im Rat-

haus. Schmitt sagte, er sei stolz, wenn eine Trierer Band 
einen solchen Preis bekommt und versprach gemeinsam mit 
Jan Hoffmann von der Trier Tourismus und Marketing 
GmbH (l.), dass die Hardrocker dieses Jahr auch in Trier 
bei einer Veranstaltung auftreten dürfen, entweder beim 
Wunschbrunnenhof oder beim Altstadtfest.  Foto: PA/gut

Preis für Trierer Band „Steilflug“

Charlotte (l.) und Johanna aus Trier gehörten mit ihrem ersten Preis zu den erfolgreichen 
Teilnehmern beim „Jugend musiziert“-Regionalwettbewerb 2019, den die städtische 
Karl-Berg-Musikschule unter der Leitung von Pia Langer ausgerichtet hat. Die Pianistin 
qualifizierte sich darüber hinaus mit der Viola für den Landesausscheid. Aus Trier sind 
außerdem dabei: Helena Dolk (Blockflöte), die Geiger Amelie Sophie Wiering, Anna Sophie 
Herzog, Paul Jakob Krüger, Amélie Ringelmann, Caroline Schweden und Yu-Mi Kim sowie 
Kim Brunner/Jannika Lauterbach (Viola) und Moritz Krüger (Violoncello). 
 Foto: Karl-Berg-Musikschule 

Erfolgreiche erste Runde

Mitglieder des Seniorenbeirats mit der Vorsitzenden Rosemarie Wessel (6. v. l.) trafen sich 
zum Erfahrungsaustausch mit Luxemburger Kollegen. Die Gäste schauten sich das integrati-
ve Wohnprojekt im Schammat an und wurden von Bürgermeisterin Elvira Garbes (4. v. r.) im 
Rathaussaal begrüßt. Bei dem Treffen wurde ein Austausch und als nächster Schritt ein Ge-
genbesuch der Trierer vereinbart. In Luxemburg ist der Anteil der über 65-Jährigen an der 
Bevölkerung derzeit mit 15 Prozent niedriger als in Deutschland. Foto: PA/pe

International vernetzt

Kurz vor ihrer ersten Sprechstunde im Trierer Rathaus begrüßte 
OB Wolfram Leibe die rheinland-pfälzische Bürgerbeauftragte 
Barbara Schleicher-Rothmund in seinem Büro. Er würdigte dieses 
Angebot als „praktizierte Bürgernähe vor Ort“. Die Landesbür-
gerbeauftragte unterstützt Bürger im Umgang mit öffentlichen Ver-
waltungen einschließlich Polizei, um eine Lösung bei Problemen 
zu finden. Schleicher-Rothmund ist die erste Frau in diesem Amt in 
Rheinland-Pfalz. An ihrer Sprechstunde in Trier nahmen zwölf 
ratsuchende Bürger teil  Foto: PA/pe

Premiere in Trier
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Amtliche BekanntmachungenAmtliche Bekanntmachungen
Vom 24. bis 30. Januar wurden beim Stan-
desamt 55 Geburten, davon 22 aus Trier, fünf 
Eheschließungen und 40 Sterbefälle, davon 
22 aus Trier, beurkundet.

Eheschließungen
Keine Veröffentlichungen gewünscht.

Geburten
Keine Veröffentlichungen gewünscht.

StandesamtStandesamt
Bekanntmachung des Wahlleiters der Stadt Trier

über die Einreichung von Wahlvorschlägen 
für die Kommunalwahlen am 26. Mai 2019

I.
Aufgrund der §§ 16 und 62 des Kommunalwahlgesetzes (KWG) in Verbindung mit den §§ 23 und 
74 der Kommunalwahlordnung (KWO) fordere ich hiermit zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
für die Wahlen 
 - des Stadtrates
 - der Ortsbeiräte sowie
 - der Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher
der Stadt Trier am 26. Mai 2019 auf.
Eventuell notwendig werdende Stichwahlen zu den Wahlen der Ortsvorsteher/Ortsvorsteherinnen 
werden am Sonntag, dem 16. Juni 2019 durchgeführt. 

II.
Wahlvorschläge können von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes und von Wähl-
ergruppen, Wahlvorschläge zur Wahl der/des Ortsvorsteherin/Ortsvorstehers auch von Einzelbe-
werberinnen und Einzelbewerbern eingereicht werden. 
Parteien und Wählergruppen können zur Wahl der/des Ortsvorsteherin/Ortsvorstehers auch eine 
gemeinsame Bewerberin oder einen gemeinsamen Bewerber in einem gemeinsamen Wahlvor-
schlag benennen.
Parteiwahlvorschläge und Wahlvorschläge mitgliedschaftlich organisierter Wählergruppen sind in 
einer Versammlung der wahlberechtigten Mitglieder oder Vertreterinnen und Vertreter des Wahl-
gebiets (dies ist für den Stadtrat das Stadtgebiet Trier und für die Ortsbeiräte und Ortsvorsteherin-
nen und Ortsvorsteher das Gebiet des jeweiligen Ortsbezirks), Wahlvorschläge nicht mitglied-
schaftlich organisierter Wählergruppen in einer Versammlung, zu der die Wahlberechtigten des 
Wahlgebiets einzuladen sind, in geheimer Abstimmung aufzustellen. Eine gemeinsame Bewerbe-
rin oder ein gemeinsamer Bewerber kann auch in geheimer Abstimmung einer gemeinsamen 
Versammlung von wahlberechtigten Mitgliedern/Anhängerinnen und Anhängern/Vertreterinnen 
und Vertreter der beteiligten Parteien und Wählergruppen gewählt werden.
Neu auftretende Parteien im Sinne des § 16 Abs. 4 KWG müssen spätestens am Dienstag, dem 2. 
April 2019, bis 18 Uhr bei der Landeswahlleiterin oder dem Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz, 
Mainzer Straße 14 -16, 56130 Bad Ems, die Teilnahme an der Wahl anzeigen und ihre Eigenschaft 
als Partei im Sinne des Parteiengesetzes gemäß § 24 Abs. 1 KWO nachweisen. 

III.
Die Wahlvorschläge müssen von einer Mindestzahl von Wahlberechtigten des Wahlgebiets, die 
den Wahlvorschlag unterstützen, unterschrieben sein (Unterstützungsunterschriften), soweit die 
Wahlvorschlagsträger nicht nach § 16 Abs. 3 oder § 62 Abs. 3 Satz 2 KWG davon befreit sind. Für 
jede Wahl darf jeweils nur ein Wahlvorschlag unterschrieben werden. 
Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass eine ausreichende Zahl gültiger Unter-
stützungsunterschriften rechtzeitig eingereicht wird. Nach Ablauf der Einreichungsfrist (Abschnitt 
IV) können Unterstützungsunterschriften nicht mehr geleistet werden.

IV.
Die vollständig unterzeichneten Wahlvorschläge sollen mit allen erforderlichen Anlagen möglichst 
frühzeitig bei dem zuständigen Wahlleiter der Stadt Trier, Wahlbüro, Am Augustinerhof, Zimmer 
13, eingereicht werden. 
Die Einreichungsfrist läuft

am Montag, dem 8. April 2019, 18 Uhr,
ab.

V.
Nimmt eine nicht im Landtag vertretene Partei oder Wählergruppe in der Stadt Trier an der Stadt-
ratswahl und den Ortsbeiratswahlen teil, so erhält sie auf Antrag für jede Wahl, an der sie teil-
nimmt, dieselbe Listennummer. Im Antrag müssen die Kennwörter der Wahlvorschläge, für die 
dieselbe Listennummer beantragt wird, mit Angabe des Wahlgebiets, für das der jeweilige Wahl-
vorschlag gilt, und die Namen der jeweiligen Vertrauensperson und ihrer Stellvertreterin/ihres 
Stellvertreters aufgeführt werden. Der Antrag ist von den Vertrauenspersonen aller beteiligten 
Wahlvorschläge zu unterzeichnen und möglichst frühzeitig, spätestens 

am Montag, dem 8. April 2019, 18 Uhr,
bei dem Wahlleiter (siehe Abschnitt IV) einzureichen.

VI.
Die Wahlvorschläge verschiedener Parteien und Wählergruppen können gemäß § 15 Abs. 2 KWG 
miteinander verbunden werden (Listenverbindung). Die Verbindung muss der zuständigen Wahl-
leiterin oder dem zuständigen Wahlleiter spätestens

am Freitag, dem 3. Mai 2019, 18 Uhr,
schriftlich von den Vertrauenspersonen erklärt werden. Der Listenverbindung muss die Mehrheit 
der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der einzelnen Wahlvorschläge schriftlich zustimmen; 
bei Wahlvorschlägen nach § 16 Abs. 3 KWG genügt die schriftliche Zustimmung der Vertrauens-
personen.

VII.
Die Wahlleiterinnen und Wahlleiter der Gemeinden, Städte und Verbandsgemeinden geben in 
ortsüblicher Weise die Zahl der zu wählenden Rats- und Ortsbeiratsmitglieder, die Höchstzahl der 
aufzustellenden Bewerberinnen und Bewerber, die Mindestzahl der Unterstützungsunterschriften, 
im Falle der Einteilung des Wahlgebiets in Wahlbereiche die Wahlbereichseinteilung sowie die 
Anschrift der Wahlleiterin oder des Wahlleiters bekannt. Parteien und Wählergruppen erhalten auf 
Anforderung einen Abdruck des Bekanntmachungstextes.
Die Niederschrift über die Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber hat jeweils getrennt nach 
Frauen und Männern folgende paritätsbezogene Angaben gesondert auszuweisen: die Zahl der 
wahlberechtigten Versammlungsteilnehmerinnen und Versammlungsteilnehmer sowie die Zahl der 
angetretenen und der gewählten Bewerberinnen und Bewerber (getrennt nach Plätzen).
Die öffentlichen Bekanntmachungen der Wahlvorschläge enthalten den im Wortlaut abzudrucken-
den Text des Artikels 3 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes und den Geschlechteranteil in der jewei-
ligen Vertretungskörperschaft zwei Monate vor der Wahl. Darüber hinaus hat die öffentliche Be-
kanntmachung der Wahlvorschläge bei der Verhältniswahl folgende paritätsbezogene Angaben 
gesondert auszuweisen: die Zahl der wahlberechtigten Versammlungsteilnehmerinnen und Ver-
sammlungsteilnehmer sowie die Zahl der angetretenen und der gewählten Bewerberinnen und 
Bewerber (getrennt nach Plätzen).

VIII.
Bei der am 26. Mai 2019 stattfindenden Wahl des Stadtrates der Stadt Trier sind 56 Ratsmitglieder 
zu wählen.
Bei den gleichzeitig stattfindenden Wahlen zu den 19 Ortsbeiräten sind zu wählen:
 im Ortsbezirk Trier Mitte-Gartenfeld 15 Ortsbeiratsmitglieder
 im Ortsbezirk Trier-Nord  15 Ortsbeiratsmitglieder
 im Ortsbezirk Trier-Süd  15 Ortsbeiratsmitglieder
 im Ortsbezirk Trier Ehrang-Quint  15 Ortsbeiratsmitglieder
 im Ortsbezirk Trier Pfalzel  13 Ortsbeiratsmitglieder
 im Ortsbezirk Trier Biewer  11 Ortsbeiratsmitglieder
 im Ortsbezirk Trier Ruwer-Eitelsbach 13 Ortsbeiratsmitglieder
 im Ortsbezirk Trier West-Pallien  15 Ortsbeiratsmitglieder
 im Ortsbezirk Trier Euren  13 Ortsbeiratsmitglieder
 im Ortsbezirk Trier Zewen  13 Ortsbeiratsmitglieder
 im Ortsbezirk Trier Olewig  13 Ortsbeiratsmitglieder
 Im Ortsbezirk Trier Kürenz  15 Ortsbeiratsmitglieder
 im Ortsbezirk Trier Tarforst  15 Ortsbeiratsmitglieder
 im Ortsbezirk Trier Filsch  11 Ortsbeiratsmitglieder
 im Ortsbezirk Trier Irsch  11 Ortsbeiratsmitglieder
 im Ortsbezirk Trier Kernscheid   9 Ortsbeiratsmitglieder

 im Ortsbezirk Trier Feyen-Weismark 15 Ortsbeiratsmitglieder
 im Ortsbezirk Trier Heiligkreuz  15 Ortsbeiratsmitglieder
 im Ortsbezirk Trier Mariahof  11 Ortsbeiratsmitglieder

IX.
In einem Wahlvorschlag für die Wahl des Stadtrates dürfen höchstens 112 Bewerberinnen und 
Bewerber benannt werden. Für die Wahl des Stadtrates kann dieselbe Bewerberin oder derselbe 
Bewerber bis zu dreimal aufgeführt werden. Die Wahlvorschläge müssen von mindestens 230  zur 
Stadtratswahl wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein (Unterstützungsunterschriften).
Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen, auf die § 16 Abs. 3 KWG zutrifft, bedarf 
es keiner Unterstützungsunterschriften.
In einem Wahlvorschlag für die Wahl des Ortsbeirates des Ortsbezirkes 
Trier Mitte-Gartenfeld dürfen höchstens  30 Bewerber
Trier-Nord   dürfen höchstens  30 Bewerber
Trier-Süd   dürfen höchstens  30 Bewerber
Trier Ehrang-Quint  dürfen höchstens  30 Bewerber
Trier Pfalzel  dürfen höchstens  26 Bewerber
Trier Biewer  dürfen höchstens  22 Bewerber
Trier Ruwer-Eitelsbach dürfen höchstens  26 Bewerber
Trier West-Pallien  dürfen höchstens  30 Bewerber
Trier Euren  dürfen höchstens  26 Bewerber
Trier Zewen  dürfen höchstens  26 Bewerber
Trier Olewig  dürfen höchstens  26 Bewerber
Trier Kürenz  dürfen höchstens  30 Bewerber
Trier Tarforst  dürfen höchstens  30 Bewerber
Trier Filsch  dürfen höchstens  22 Bewerber
Trier Irsch   dürfen höchstens  22 Bewerber
Trier Kernscheid  dürfen höchstens  18 Bewerber
Trier Feyen-Weismark dürfen höchstens  30 Bewerber
Trier Heiligkreuz   dürfen höchstens  30 Bewerber
Trier Mariahof   dürfen höchstens  22 Bewerber
benannt werden. In einem Wahlvorschlag kann dieselbe Bewerberin oder derselbe Bewerber bis 
zu dreimal aufgeführt werden.
Der Wahlvorschlag zum Ortsbeirat und zur Wahl der Ortsvorsteherin/des Ortsvorstehers muss
im Ortsbezirk Trier Mitte-Gartenfeld von jeweils 80,
im Ortsbezirk Trier-Nord  von jeweils 80,
im Ortsbezirk Trier-Süd  von jeweils 60,
im Ortsbezirk Trier Ehrang-Quint  von jeweils 60,
im Ortsbezirk Trier Pfalzel  von jeweils 40,
im Ortsbezirk Trier Biewer  von jeweils 30,
im Ortsbezirk Trier Ruwer-Eitelsbach von jeweils 40,
im Ortsbezirk Trier West-Pallien  von jeweils 50,
im Ortsbezirk Trier Euren  von jeweils 40,
im Ortsbezirk Trier Zewen  von jeweils 40,
im Ortsbezirk Trier Olewig  von jeweils 40,
Im Ortsbezirk Trier Kürenz  von jeweils 60,
im Ortsbezirk Trier Tarforst  von jeweils 50,
im Ortsbezirk Trier Filsch  von jeweils 30,
im Ortsbezirk Trier Irsch  von jeweils 30,
im Ortsbezirk Trier Kernscheid  von jeweils 25,
im Ortsbezirk Trier Feyen-Weismark von jeweils 50,
im Ortsbezirk Trier Heiligkreuz  von jeweils 50,
im Ortsbezirk Trier Mariahof  von jeweils 40,
wahlberechtigten Personen des jeweiligen Ortsbezirks unterzeichnet sein (Unterstützungsunter-
schriften).
In einem Wahlvorschlag zur Wahl der Ortsvorsteherin/des Ortsvorstehers darf nur eine Bewerbe-
rin oder ein Bewerber benannt werden.
Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen, auf die § 16 Abs. 3 KWG zutrifft, bedarf 
es keiner Unterstützungsunterschriften. Das Gleiche gilt, wenn sich die Ortsvorsteherin/der Orts-
vorsteher als Einzelbewerberin/Einzelbewerber bewirbt.

X.
Vordrucke für Wahlvorschläge, Versammlungsniederschriften zur Aufstellung der Bewerberinnen 
und Bewerber, Erklärungen der Bewerberinnen und Bewerber, dass sie nicht für dieselbe Wahl in 
einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt sind und dass sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag 
zustimmen, und Bescheinigungen der Wählbarkeit sind bei der Stadtverwaltung Trier, Wahlbüro, 
Am Augustinerhof, Zimmer 13, 54290 Trier kostenfrei erhältlich.
Amtliche Formblätter für Unterstützungsunterschriften werden auf Anforderung von dem zustän-
digen Wahlleiter und von der Stadtverwaltung Trier kostenfrei abgegeben.
Weitere Einzelheiten über die Aufstellung und Einreichung von Wahlvorschlägen sind dem Kom-
munalwahlgesetz und der Kommunalwahlordnung zu entnehmen.
Die öffentliche Bekanntmachung wird auch im Internet unter www.trier.de bekannt gegeben.
Trier, den 24.01.2019      Oberbürgermeister Wolfram Leibe als Wahlleiter der Stadt Trier

Bekanntmachung
des Wahlleiters  zur Eintragung der von der Meldepflicht befreiten wahlberechtigten Staats-

angehörigen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union in das Wählerverzeichnis
I.

Am Sonntag, dem 26. Mai 2019, von 8 bis 18 Uhr finden die Wahlen zum Stadtrat, zu den Orts-
beiräten und die Wahlen der Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher in der Stadt Trier 
und
am Sonntag, dem 16. Juni 2019, von 8 bis 18 Uhr
die etwaige Stichwahl der Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher statt.

II.
Wahlberechtigte Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die von der 
Meldepflicht befreit und deshalb in der Gemeinde nicht gemeldet sind und daher auch nicht von 
Amts wegen in das Wählerverzeichnis eingetragen werden können, werden hiermit aufgefordert, 
ihre Eintragung in das Wählerverzeichnis bis zum 19. April 2019, 12 Uhr, bei der Stadtverwaltung 
Trier, Wahlbüro, Am Augustinerhof, Zimmer 13, 54290 Trier zu beantragen.
Der Antrag soll nach dem Muster der Anlage 1 a der Kommunalwahlordnung gestellt werden. 
Antragsvordrucke können Sie bei der Stadtverwaltung Trier, Wahlbüro, Zimmer 13, Am Augusti-
nerhof 3, 54290 Trier erhalten und stehen als Download unter www.trier.de zur Verfügung.
Die öffentliche Bekanntmachung wird auch im Internet unter www.trier.de bekannt gegeben.
Trier, den 24.01.2019 Oberbürgermeister Wolfram Leibe als Wahlleiter der Stadt Trier

Satzung zur Änderung der Hauptsatzung
Aufgrund der §§ 24 und 25 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 
(GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21), wird 
gemäß Beschluss des Stadtrates vom 29.01.2019 folgende Satzung zur Änderung der Hauptsat-
zung der Stadt Trier erlassen:

§ 1
§ 8 Abs. 1 h) wird wie folgt geändert:
Die Veröffentlichung steht für die Dauer der Wahlperiode im Internet als Livestream bzw. als Vi-
deostream bereit. Nach dem Ende der Wahlperiode ist die Veröffentlichung aus dem Internet zu 
entfernen.

§ 2
In § 20 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
1. Spiegelstrich:
Die monatliche Aufwandsentschädigung beträgt:
 - für die Löschzugführerin / den Löschzugführer:
   74 % des Höchstbetrages nach § 10 Abs. 2 FeuerwEntschV
4. Spiegelstrich
 - für die Stadtfeuerwehrobfrau / den Stadtfeuerwehrobmann:
   88 %  des Höchstbetrages nach § 9 FeuerwEntschV

§ 3
Diese Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Trier tritt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft.
Trier, den 30.01.2019  gez. Wolfram Leibe, Oberbürgermeister
Hinweis
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die 
 Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
  Trier den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder 
 Formvorschriften gegenüber der Stadtverwaltung Trier unter Bezeichnung des 
 Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
Diese Bekanntmachung finden Sie auch im Internet unter www.trier.de/bekanntmachungen.

Weiteres Filmcafé
für Senioren

Salsa 
für Anfänger

Aktuelle Programmtipps der Trie-
rer Volkshochschule: 
Ernährung/Bewegung/Gesundheit:
● Gyrokenesis, ab 7. Februar, don-
nerstags, 18.30 Uhr, Gymnastikraum  
im Familienzentrum Forum Feyen.
● Funktionelles Ganzkörpertraining 
ab 50, ab 7. Februar, donnerstags, 19 
Uhr, Sporthalle im AMG.
● Qi Gong, ab 8. Februar, freitags, 
18.30 Uhr, Karl-Berg-Musikschule, 
Paulinstraße, Raum V 1.
● Tai Chi – eine Reise zu sich selbst,  
ab 8. Februar, freitags, 19.30 Uhr, 
Karl-Berg-Musikschule, Paulinstraße 
Raum V1.
● Salsa-Workshop für Anfänger, 
Samstag, 9. Februar, 15 Uhr, Karl- 
Berg-Musikschule, Raum V1.
● „Sprossen, Keimlinge und Micro-
greens – Vitalstoffe von der Fenster-
bank“, Dienstag, 12. Februar, 17 Uhr, 
Küche der Medard-Förderschule in 
Trier-Süd.
● Autogenes Training, ab 13. Febru-
ar, mittwochs, 18.30/20 Uhr, Karl- 
Berg-Musikschule, Raum V 1.
EDV: 
● Grundlagen von Adobe Photoshop 
Lightroom, ab 7. Februar, donners-
tags, 18.30 Uhr, Palais Walderdorff, 
Domfreihof, Raum 106.
● Computerschreiben in vier Stun-
den plus Test Maschinenschreiben 
am PC, Montag, 11. Februar, 18.30 
Uhr, Palais Walderdorff, Domfreihof, 
Raum 106. 
● Fit am PC – Computer-Grundla-
gen, 12. bis 15. Februar, 9 Uhr, Palais 
Walderdorff, Domfreihof, Raum 106.
Kreatives Gestalten:
● Grundlagen der Fotografie, Frei-
tag, 8. Februar, 18,30 Uhr, Samstag, 
9.,/Sonntag, 10. Februar, jeweils 9 
Uhr, Palais Walderdorff, Raum 107. 
● Freundinnen-Nähkurs am Sams-
tag, ab 9. Februar, samstags, 16.30 
Uhr, Bürgerhaus Trier-Nord, Franz- 
Georg-Straße, Raum 209a.
● „Lerne Deine Nähmaschine ken-
nen“, ab 12. Februar, dienstags, 17 
Uhr, Bürgerhaus Trier-Nord, Franz- 
Georg-Straße, Raum 209a.
Vorträge/Gesellschaft:
● „Heile dein inneres Kind“, Sams-
tag, 9. Februar, 9.30 Uhr, Beletage im 
Palais Walderdorff.
● Rhetorik-Vertiefungskurs, Sams-
tag, 9. Februar, 10 Uhr, Karl-Berg- 
Musikschule, Paulinstraße, Raum V 4.
Weitere Informationen und Kursbu-
chung im Internet www.vhs-trier.de.
 red

Veranstaltungstipps für das Trie-
rer Seniorenbüro: 
● Konzert „Schlager quer durch 90 
Jahre“ mit Alfredo Petéra (Gesang 
und Keyboard), Mittwoch, 6. Febru-
ar, 15.30 Uhr. 
● „Bei Onlinegeschäften auf der si-
cheren Seite“, Donnerstag, 7. Febru-
ar, 14 Uhr.
● Filmcafé im Trierer CinemaxX-Ki-
no: „Der Vorname“, Donnerstag, 7. 
Februar, 14 Uhr.
● Ganzheitliches Gedächtnistrai-
ning, Dienstag, 12. Februar, 10 Uhr.
Weitere Infos und Anmeldung zu den 
Veranstaltungen  im Seniorenbüro, 
Telefon: 0651/75566.  red
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Für einige städtische Dienststellen 
veröffentlicht die Rathaus Zeitung 
eine Übersicht der Öffnungszeiten.
Bürgeramt (Rathaushauptgebäu-
de): Montag, 10 bis 18, Dienstag/
Mittwoch, 7 bis 13, Donnerstag, 10 
bis 18, sowie 18 bis 19 (nur mit 
Termin), Freitag, 8 bis 13 Uhr.
Amt für Kfz-Zulassungen und 
Fahrerlaubnisse (Thyrsusstraße 
17-19): Fahrerlaubnisbehörde: 
Montag bis Freitag, 8 bis 12,/Don-
nerstag zusätzlich 14 bis 18 Uhr. 
Zulassungsstelle: Montag, Diens-
tag, Mittwoch und Freitag, 7 bis 13, 
und Donnerstag, 10 bis 18 Uhr.
Straßenverkehrsbehörde im 
Tiefbauamt (Thyrsusstraße 17-
19): Montag bis Donnerstag, 9 bis 
12/14 bis 16, Freitag, 9 bis 12 Uhr. 
Amt für Soziales und Wohnen 
(Gebäude II/IV am Augustinerhof): 
Soziale Angelegenheiten: Mon-
tag, Mittwoch, Freitag, 8.30 bis 
11.30 Uhr, Wohnungswesen: 
Montag, Mittwoch, Freitag, 8.30 
bis 11.30 Uhr. Wohnberechtigungs-
scheine: Montag/Mittwoch, 8.30 
bis 11.30 Uhr. BauBürgerbüro 
(Augustinerhof): Montag, Diens-
tag, Mittwoch, Freitag, 8.30 bis 
12.30, Donnerstag, 8.30 bis 16 Uhr 
und nach Vereinbarung. Unterneh-
merberatung: Donnerstag, 14 Uhr 
(nach Anmeldung: 718-1832, iris.
sprave@trier.de). Standesamt 
(Palais Walderdorff): Montag, 
Dienstag, Donnerstag, Freitag, 
8.30 bis 12 (Termine Hochzeiten: 
8.30 bis 11.30, Mittwoch, 8.30 bis 
12 /14 bis 17, Urkunden: Montag, 
Mittwoch, Donnerstag, 8.30 bis 12 
Uhr. Stadtmuseum (Simeonstraße 
60): Dienstag bis Sonntag, 10 bis 
17 Uhr. Bibliothek/Archiv (We-
berbach): Bibliothek: Montag, 
Mittwoch, Donnerstag 9 bis 17, 
Freitag 9 bis 13, Archiv: Montag, 
Mittwoch, Freitag, 9 bis 13, Don-
nerstag 9 bis 17 Uhr; Schatzkam-
mer: Dienstag bis Sonntag/feier-
tags, 10 bis 17 Uhr. 
Bildungs- und Medienzentrum: 
VHS-Büro: Montag/Mittwoch/
Freitag, 8.45 bis 12.15, Dienstag, 
8.45 bis 12.15/14.30 bis 16, Don-
nerstag, 12.15 bis 18 Uhr, Büro 
Musikschule: Montag bis Freitag:  
8.45 bis 12.15 Uhr, Montag und 
Donnerstag, 14 bis 16 Uhr und nach 
Vereinbarung. Bibliothek Palais 
Walderdorff: Montag, Freitag, 12 
bis 18, Mittwoch, 9 bis 13, Donners-
tag, 12 bis 19, Samstag, 10 bis 13 
Uhr. Amt für Bodenmanagement 
und Geoinformation: werktags, 
8.30 bis 12, Donnerstag 14 bis 16 
Uhr sowie nach Vereinbarung. 
Amt für Schulen und Sport (Si-
chelstraße 8): Schulabteilung: 
Montag bis Mittwoch, 8 bis 12, 
Donnerstag, 13 bis 16 Uhr. Sport-
abteilung: Montag bis Donners-
tag, 9 bis 12, 14 bis 16, Freitag, 9 
bis 12 Uhr, und nach Vereinbarung.
Amt für Ausländerangelegenhei-
ten (Thyrsusstraße 17): Ausländer-
angelegenheiten: Montag, Diens-
tag Freitag, 8 bis 12, Mittwoch, 14 
bis 16, Donnerstag, 14 bis 18 Uhr; 
Einbürgerung: Dienstag/Freitag, 8 
bis 12, Mittwoch, 14 bis 16 Uhr.
Stadtkasse (Simeonstraße 55): 
Montag bis Donnerstag 8 bis 12/14 
bis 16 Freitag, 8 bis 12 Uhr, sowie 
nach Vereinbarung.
Beirat für Migration und Inte-
gration (Rathaushauptgebäude): 
Montag bis Freitag, 15 bis 17 Uhr. 
 Stand: Februar 2019

Rathaus
Öffnungszeiten

Weitere Informationen unter der 
Servicenummer 115

Montag - Freitag, 7-18 Uhr,
Internet: www.trier.de

Satzung der Stadt Trier
zur Verfahrensregelung bei Werbung für politische Zwecke auf öffentlichen Straßen 

während der Wahlkampfzeit
(Wahlsichtwerbungssatzung)

vom 30.01.2019
Der Stadtrat der Stadt Trier hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 
(GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21), des § 8 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert durch Arti-
kel 17 des Gesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122), der §§ 42 Abs. 2 und 47 des Landes-
straßengesetzes von Rheinland Pfalz (LStrG) in der Fassung vom 01. August 1977 (GVBl. 273), 
des § 2 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes Rheinland-Pfalz (KAG) vom 20. Juni 1995, zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S. 472), in seiner Sitzung vom 
29.01.2019 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1
Inhalt und Geltungsbereich

1. Die Wahlsichtwerbungssatzung bestimmt die Grundsätze der Wahlsichtwerbung für 
 politische Zwecke anlässlich von Wahlen sowie Abstimmungen mit Werbeträgern auf 
 öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, welche als Sondernutzung nach § 41 Abs. 1
 LStrG in Verbindung mit der Satzung über die Erteilung von Erlaubnissen für Sonder-
 nutzungen an öffentlichen Straßen in der Stadt Trier und die Erhebung von Sondernut-
 zungsgebühren (Sondernutzungssatzung) in der jeweils gültigen Fassung der Erlaubnis
 bedürfen. Es werden die Grundsätze bestimmt, die für eine Erlaubnis zur Wahlsicht-
 werbung eingehalten sein müssen, und es wird der Rahmen für das Verwaltungshandeln
 in diesem Sachbereich gesetzt. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, 
 gelten die Bestimmungen der Sondernutzungssatzung, insbesondere auch für die Er-
 laubnisse von Informationsständen und -veranstaltungen. 
2. Die Wahlsichtwerbungssatzung gilt ausschließlich für die Wahlsichtwerbung für poli-
 tische Zwecke auf Werbeträgern während der Wahlkampfzeit vor Wahlen und vor Ab-
 stimmungen (Volks- und Bürgerentscheide) in der Stadt Trier. 
 Zuständig für die Erlaubniserteilung ist das Ordnungsamt der Stadt Trier. 

§ 2
Zeitraum der Wahlsichtwerbung und Berechtigte

1. Wahlsichtwerbung ist frühestens zulässig ab sechs Wochen vor dem Termin der Wahl 
 oder Abstimmung. 
2. Berechtigte Sondernutzer im Sinne der Satzung sind politische Parteien, politische 
 Organisationen und Wählervereinigungen, die im Stadtrat oder einem Ortsbeirat der Stadt
 Trier, im Rheinland-Pfälzischen Landtag, im Deutschen Bundestag, im Europäischen
 Parlament oder im Beirat für Migration und Integration vertreten sind, sowie Träger 
 von Wahlvorschlägen für die jeweils anstehenden Wahlen zu den genannten Parlamenten
 bzw. dem Stadtrat sowie zugelassene Einzelbewerber zur Oberbürgermeisterin/zum
 Oberbürgermeister der Stadt Trier, zur Ortsvorsteherin/zum Ortsvorsteher eines 
 Ortsbezirks und Interessensgruppen im Zusammenhang mit Volks- und Bürger-
 entscheiden. 

§ 3
Werbeträger und Inhalt

1. Werbeträger sind Hänge- und Großflächenplakatschilder sowie Spannbänder ohne 
 Fremdwerbung. Es dürfen keine Werbeträger mit kantigen Metallrahmen verwendet
 werden oder solche, bei denen anderweitig eine Verletzungsgefahr bestehen kann. 
2. Hängeschilder dürfen nicht größer als DIN A1, Großflächenplakatschilder nicht größer 
 als Format 18/1 und Spannbänder nicht größer als 500 cm x 100 cm sein. 
3. Die Werbung mit Großflächenplakatschildern und Spannbändern ist ausschließlich an 
 den in der Anlage zu dieser Satzung aufgeführten Stellen gestattet. Die Liste kann
 fortlaufend verwaltungsintern um weitere mögliche Standorte ergänzt werden. Die
 jeweils aktuelle Liste wird den Berechtigten rechtzeitig vor Beginn der Wahlkampfzeit 
 bekanntgegeben. 
 Pro Aufstellort und Berechtigtem ist max. ein Werbeträger (Großflächenplakat oder
 Spannband, keine Hängeplakate) zulässig. 
4. Für den Inhalt der Wahlsichtwerbung sind die jeweils Berechtigten verantwortlich. 

§ 4
Örtliche Zulässigkeit der Wahlsichtwerbung

1. Werbeträger dürfen in der gesamten Wahlkampfzeit nicht angebracht oder aufgestellt 
 werden: 
 - innerhalb der durch entsprechende Verkehrszeichen gekennzeichneten Fußgängerzone 
   der Stadt Trier, 
 - im Umkreis von 15 m um Dienstgebäude einschließlich dazugehöriger Grundstücke 
    öffentlicher Behörden der Stadt Trier und sonstiger kommunaler Gebietskörperschaften,
    des Landes Rheinland-Pfalz sowie der Bundesrepublik Deutschland, die allgemein von
   Publikum aufgesucht werden, 
 - im Umkreis von 15 m um Schulen, Kindertagesstätten, Kirchen, religiös genutzte
   Gebäude, Friedhöfe, Spiel- und Sportstätten oder sonstige städtische Einrichtungen
   einschließlich dazugehöriger Grundstücke. 
2. Am Wahltag dürfen Werbeträger darüber hinaus nicht angebracht werden in und an
 Gebäuden einschließlich dazugehöriger Grundstücke, in denen sich Wahl- und Brief-
 wahllokale befinden, sowie im Umkreis von 15 Metern vor dem Zugang zu diesen. 
 Bereits angebrachte Werbeträger sind zu entfernen. 

§ 5
Erlaubnisverfahren

1. Jede Wahlsichtwerbung im öffentlichen Straßenraum bedarf einer Sondernutzungsge-
 nehmigung nach dieser Satzung. 
2. Anträge auf Wahlsichtwerbung sollen spätestens zwei Wochen vor Beginn der beabsich-
 tigten Wahlsichtwerbung in schriftlicher oder elektronischer Form beim Ordnungsamt 
 eingereicht werden. Der Antrag muss Angaben über die verantwortliche Person und 
 deren telefonischer/elektronischer Erreichbarkeit, Art, Umfang und Dauer der gewünsch-
 ten Wahlsichtwerbung sowie im Falle einer beabsichtigten Aufstellung von Großflächen-
 plakatschildern bzw. Spannbändern die gewünschten Aufstellorte beinhalten. 
 Die Erlaubnis wird durch das Ordnungsamt auf Widerruf erteilt. 
3. Ein Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn eine oder mehrere Bestimmungen die-
 ser Satzung oder der Sondernutzungssatzung nicht eingehalten werden oder der Inhalt
 der Plakate gegen Vorschriften des Strafrechts oder des Polizei- und Ordnungsgesetzes
 Rheinland-Pfalz verstößt. 
4. Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn 
 - der Werbeträger nicht den Anforderungen dieser Satzung entspricht 
 - der Werbeträger in sonstiger Weise gegen andere Rechtsvorschriften verstößt 
 - der Antrag unvollständig ist. 
5. Die Erteilung oder Versagung der Erlaubnis wird dem Antragsteller durch Bescheid
 schriftlich übermittelt. 

§ 6
Weitere Anforderungen an die Ausübung der Wahlsichtwerbung

1. Die Werbeträger sind so anzubringen, dass eine Gefährdung des Verkehrs ausgeschlossen 
 ist, insbesondere dass Geh- und Radwege nicht unter je 1,50 m eingeengt werden und 
 der fließende Kraftverkehr nicht abgelenkt oder behindert wird. Auf eine schonende 
 Befestigung an Lichtmasten und Brückengeländern, z. B. mit kunststoffummanteltem
 Draht, ist zu achten. 
2. Das Anbringen von Werbung an Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen ist unzu-
 lässig (§ 33 Straßenverkehrsordnung). Die Sicht auf Verkehrszeichen und Verkehrsein-
 richtungen (z. B. Ampelanlagen) darf nicht beeinträchtigt werden. Zur Vermeidung einer 
 nicht zumutbaren Verkehrsflächeneinengung an Lichtmasten müssen Plakate über Rad- 
 und Gehwegen mit ihrer Unterkante mindestens 2,40 m über der Straßenfläche ange-
 bracht werden. Der Abstand zum Fahrbahnrand muss mindestens 0,50 m betragen. Wer-
 beträger an Straßen- und Brückengeländern sind so anzubringen, dass sie nicht in die
 Verkehrsfläche hineinragen. 
3. Die Befestigung von Werbeträgern an Bäumen ist nicht erlaubt. 
4. Während der Werbezeit müssen die Werbeträger jederzeit in verkehrssicherem Zustand 
 gehalten werden. Der Erlaubnisnehmer verpflichtet sich, Werbeträger, die durch Wit-
 terungseinflüsse oder Vandalismus unansehnlich oder zerstört sind sowie von Wild-
 plakatierern überklebte Werbeträger unverzüglich zu entfernen bzw. auszutauschen. 
5. Aufgrabungen des Straßenkörpers oder Verankerungen im Straßenkörper sind nicht 
 gestattet. 

§ 7
Beseitigung der Werbeträger

1. Werbeträger sowie alle verwandten Befestigungsmaterialien wie Drähte, Kabelbinder 
 o. ä. sind nach der Wahl innerhalb eines Zeitraums von 7 Kalendertagen aus dem öffent-
 lichen Straßenraum zu entfernen. Die öffentliche Straßenfläche bzw. die Fläche des
 Straßenbegleitgrüns ist, sofern erforderlich, zu reinigen und wiederherzustellen. 
2. Bei einem Widerruf der Erlaubnis sind die Werbeträger unverzüglich abzuräumen. 
3. Ohne Erlaubnis aufgestellte Werbeträger oder nicht ordnungsgemäß angebrachte sowie
 nicht innerhalb der vorgenannten Fristen abgeräumte Werbeträger können im Wege der
 Ersatzvornahme oder bei Gefahr in Verzug im Wege der unmittelbaren Ausführung durch
 die Stadt Trier beseitigt werden. Die Kosten der Ersatzvornahme oder der unmittelbaren
 Ausführung bemessen sich am tatsächlichen Verwaltungsaufwand für die Beseitigung
 unerlaubt angebrachter Werbeträger und werden mittels Kostenbescheid erhoben. 

§ 8
Gebühren und Kosten

Für Wahlsichtwerbung im öffentlichen Straßenraum werden keine Sondernutzungsgebühren oder 
Verwaltungsgebühren erhoben. 

§ 9
Haftung

1. Der Erlaubnisnehmer hat die Stadt von jeglichen Haftpflichtansprüchen für Schäden, 
 die im Zusammenhang mit der Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes entstehen, frei-
 zustellen. Ein entsprechender Versicherungsschutz ist bei Antragstellung nachzuweisen. 
 Die Freistellung umfasst sowohl die Erfüllung begründeter als auch die Abwehr unbe-
 gründeter Ansprüche, erforderlichenfalls auch die Einleitung und Durchführung ent-
 sprechender prozessualer Maßnahmen. 
2. Der Erlaubnisnehmer hat der Stadt für alle Schäden, die im Zusammenhang mit der In-
 anspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Wahlsichtwerbung entstehen,
 zu haften. Dies gilt insbesondere für Beschädigungen bzw. Verunreinigungen der Ver-
 kehrsflächen und der Nebenanlagen. Für die Sauberhaltung der genutzten Flächen und
 deren Umgebung ist Sorge zu tragen. Sollte ein Sondereinsatz des städtischen Straßen-
 reinigungsamtes erforderlich werden, hat der Erlaubnisnehmer die Kosten hierfür zu
 zu tragen. 

§ 10
Schlussbestimmungen

Die Wahlsichtwerbungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Trier, den 30.01.2019  gez. Wolfram Leibe, Oberbürgermeister
   Anlage: 
  Standorte für Großflächenplakatschilder und Spannbänder:  
  aus Richtung Konz, Abfahrt Grünanlage Ecke B 268/B 51 
  aus Richtung Igel, Ortsteil Zewen, Abzweigung Monaiser Straße 
  Luxemburger Straße, Abfahrt Konrad Adenauer Brücke, Westkopf 
  Luxemburger Straße, Abfahrt Gottbillstraße 
  Konrad Adenauer Brücke, Westkopf, Auffahrt zur Luxemburger Straße, rechts 
  Pacelliufer aus R. Konz, Abfahrt St. Matthias vor K. A.- Brücke, Straßenbegleitgrün  
  Pacelliufer in Richtung Konz, Höhe Aulstraße, Straßenbegleitgrün 
  St. Barbara-Ufer, gegenüber Feuerwehr 
  Krahnenufer, Höhe Alter Kran 
  Katharinenufer, gegenüber Einmündung Böhmerstraße 
  Zurmaiener Straße, RATIO 
  Zurmaiener Straße, Höhe Shell-Tankstelle, gegenüber Straßenbegleitgrün 
  Im Avelertal, in Richtung Kürenz, Ecke Einfahrt Erprobungsstelle 
  Kohlenstraße, in Richtung Tarforst, Höhe Einfahrt Zum Weidengraben 
  Kohlenstraße, EDEKA-Center 
  Kohlenstraße, Kleeburgerweg 
  Olewig, Riesling Weinstraße, Höhe ehem. EDEKA-Markt 
  Gustav-Heinemann-Straße/Ecke Heinrich-Lübke-Straße, Straßenbegleitgrün 
  Verteilerkreis Ost 
  Verteilerkreis Ost in Richtung Heiligkreuz, Hintereingang FWG 
  Zur Reichsabtei St. Maximin 
  Bitburger Straße, Auffahrt von FH 
  Bitburger Straße, Einmündung Stuckradweg 
  Biewerer Straße, Nähe Bushaltestelle, MHW 
  Trier-Pfalzel, Verteilerkreis Nähe Moselstahlwerk 
  Trier-Ehrang, Kyllstraße/Ramsteiner Weg 
  Trier-Olewig, Hunsrückstraße/Olewiger Straße, stadtauswärts 
  Ruwerer Straße/Loebstraße 
  Kohlenstraße, Bereich Kreisel Tarforst, rechte Seite in Fahrtrichtung Trier-Filsch 
Hinweis
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfer
 tigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
 Trier den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder
 Formvorschriften gegenüber der Stadtverwaltung Trier unter Bezeichnung des Sach
 verhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
Diese Bekanntmachung finden Sie auch im Internet unter www.trier.de/bekanntmachungen.

Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Kulturausschusses 
Der Kulturausschuss tritt am Mittwoch den 06. Februar 2019, um 17.00 Uhr, im Tagungsraum 
Gangolf, Zimmer Nr. 109, Rathaus, Verw.Geb. I, Am Augustinerhof, zu einer öffentlichen/nichtöf-
fentlichen Sitzung zusammen. 
Tagesordnung 
Öffentlicher Teil:
1. Berichte und Mitteilungen  
2. Bericht zu Mosel Musik Festival  
3. Fachcontrolling Bericht des Stadttheaters Trier zum III. Tertial 2018 
4. Aussonderung von Beständen der Stadtbibliothek Weberbach  
5. Beantwortung von mündlichen Anfragen  
Nichtöffentliche Sitzung: 
6. Kulturangelegenheit   
7. Kulturangelegenheit   
8. Verschiedenes   
Trier, 28.01.2019  gez.Thomas Schmitt Beigeordneter 
Diese Bekanntmachung finden Sie auch im Internet unter www.trier.de/bekanntmachungen. 

Feststellung des Jahresabschlusses 2017 und Entlastung des Stadtvorstandes gemäß 
Stadtratsbeschluss vom 29.01.2019

Auf der Grundlage der Prüfungsberichte des Rechnungsprüfungsamtes und des Rechnungsprü-
fungsausschusses hat der Stadtrat den Jahresabschluss 2017 der Stadt Trier gemäß § 114 Abs. 1 
Satz 1 Gemeindeordnung (GemO) mit einer Bilanzsumme von 1.319.278.301,99 € und einem 
Fehlbetrag von 13.383.903,59 € festgestellt. Der Jahresfehlbetrag von 13.383.903,59 € wird unter 
Berücksichtigung der Vorjahreswerte von 5.587.519,55 € nun insgesamt in Höhe von 18.971.423,14 
€ als nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Aktiva) ausgewiesen.
Herrn Oberbürgermeister Wolfram Leibe, Frau Bürgermeisterin Angelika Birk, Herrn Beigeord-
neten Andreas Ludwig und Herrn Beigeordneten Thomas Schmitt wird durch den Stadtrat für das 
Haushaltsjahr 2017 Entlastung erteilt (§ 114 Abs.1 Satz 2 GemO).
Der Jahresabschluss 2017 mit dem Rechenschaftsbericht 2017 und dem Beteiligungsbericht 2017 
sowie die Prüfungsberichte liegen in der Zeit vom 05. Februar 2019 bis einschließlich 15. Fe-
bruar 2019, in den Dienststunden montags bis donnerstags jeweils von 09.00 bis 12.00 Uhr und 
von 14.00 bis 16.00 Uhr sowie freitags von 09.00 bis 12.00 Uhr beim Rechnungsprüfungsamt, 
Verwaltungsgebäude Simeonstr. 55, 54290 Trier, II. Etage, Zimmer 218 zur Einsichtnahme aus.
Trier, den 05.02.2019 Gerhard Thesen
 Stadtverwaltungsdirektor
 Leiter des Rechnungsprüfungsamtes
Diese Bekanntmachung finden Sie auch im Internet unter www.trier.de/bekanntmachungen.

AusschreibungenAusschreibungen
Öffentliche Ausschreibungen nach VOB:
Vergabenummer 9/19: Neubau der Kita Feyen mit Mensa und Ganztagsbereich der GS 
Feyen – Landschafts- und Tiefbauarbeiten 
Massenangaben: ca. 1.650 m³ Erdmassen lösen und entsorgen, ca. 1.100 m² Vegetationsflächen 
herstellen, ca. 50 m Staukanal DN 1000 herstellen, ca. 200 m Entwässerungskanalleitungen her-
stellen, ca. 110 m Betonblockstufen, ca. 115 m  Betonwinkelstützmauer herstellen, ca. 380 m² 
Asphaltdecke herstellen, ca. 1.275 m² Betonsteinpflasterflächen herstellen, ca. 300 m² Spielflä-
chen herstellen, ca. 8 Spielgeräte, sonstige Ausstattung, ca. 55 m Handläufe und Absturzgeländer, 
ca. 165 m Einfriedung, Zaun- und Toranlagen herstellen
Angebotseröffnung: Dienstag, 26.02.2019, 10:00 Uhr
Zuschlags- und Bindefrist: 22.03.2019
Ausführungsfrist: 15.04.2019 – 11.10.2019
Vergabenummer 10/19: Walzasphaltarbeiten im Stadtgebiet von Trier
Massenangaben: ca. 14.700 m² bit. Befestigungen fräsen, ca. 850 m² Asphalttragschichten her-
stellen, ca. 2.000 m² Asphaltbinderschichten herstellen, ca. 10.500 m² Deckschichten aus Asphalt-
beton bzw. Splittmastixasphalt herstellen, ca. 200 t Decktragschicht herstellen sowie weitere Vor- 
und Nacharbeiten
Angebotseröffnung: Dienstag, 20.02.2019, 10:30 Uhr
Zuschlags- und Bindefrist: 22.03.2019    
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Bekanntmachung der Genehmigung des Flächennutzungsplan Trier 2030 
gem. 6 Abs. 5 BauGB
Der Rat der Stadt Trier hat in seiner Sitzung am 19.06.2018 den Flächennutzungsplan Trier 2030 
beschlossen. 
Mit Schreiben vom 16.07.2018 wurde gem. § 6 Abs. 1 BauGB die Genehmigung bei der höheren 
Verwaltungsbehörde beantragt. Mit Verfügung der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD 
Nord) vom 08.01.2019 – Az.: 36 230 / 43-02 – wurde der Flächennutzungsplan Trier 2030 genehmigt.
Der Geltungsbereich des genehmigten Flächennutzungsplans 2030 erstreckt sich über das 
gesamte Gebiet der Stadt Trier.
Der Flächennutzungsplan Trier 2030 einschließlich Begründung, Umweltbericht und zusammenfas-
sender Erklärung kann während der Dienststunden in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr 
(freitags 9 bis 12 Uhr) bei der Stadtverwaltung Trier, Stadtplanungsamt, Kaiserstraße 18a, Verwal-
tungsgebäude V, 1. Obergeschoss, Zimmer 109 eingesehen werden. Nach telefonischer Terminverein-
barung (Tel. 718-2615) ist auch eine Einsichtnahme außerhalb der angeführten Zeiten möglich. 
Der Flächennutzungsplan einschließlich Begründung, Umweltbericht und zusammenfassender 
Erklärung ist auch im Internet über die Homepage der Stadt Trier unter der Adresse http://www.
trier.de/bauleitplanung einsehbar. 
Nach § 215 Abs.1 BauGB sind Verletzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften i. S. von § 
214 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans sowie 
Mängel in der Abwägung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Stadt Trier unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.
Der Flächennutzungsplan Trier 2030 ersetzt den bisher gültigen Flächennutzungsplan aus dem 
Jahr 1982 sowie dessen genehmigte und im Verfahren befindlichen Teiländerungen.
Mit dieser Bekanntmachung gem. § 6 Abs. 5 BauGB wird der Flächennutzungsplan Trier 
2030 rechtswirksam.
Trier, 30.01.2019 Der Oberbürgermeister 
 gez. Wolfram Leibe
Diese Bekanntmachung finden Sie auch im Internet unter www.trier.de/bekanntmachungen. 

Die gemäß § 35 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz erforderlichen 
Bekanntgaben der in den nichtöffentlichen Sitzungen des Stadtrates oder 
der Ausschüsse gefassten Beschlüsse sind im Anschluss an die jeweiligen 
Sitzungen (als Anlage) im Internet unter  https://info.trier.de/bi/ einsehbar.

Ende des amtlichen Bekanntmachungsteils

BE 8 Ä 3. Änderung „Schwarzer Weg – Velterstraße“ – Bekanntmachung der öffentlichen 
Auslegung
Die Stadtverwaltung Trier gibt gem. § 3 Abs. 2 BauGB bekannt, dass der Rat der Stadt Trier in 
seiner Sitzung am 29.01.2019 den Beschluss für die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes 
BE 8 Ä 3. Änderung „Schwarzer Weg – Velterstraße“ gefasst hat. 

Ausführungsfrist: 12 Werktage nach Aufforderung durch den Auftraggeber bis 48. KW 2019 
Teilnahmewettbewerb nach VOL:
Vergabenummer 1W/19: Einführung einer neuen Disposoftware für das Theater Trier
Art und Umfang der Leistung: Um die komplexen Organisations- und Arbeitsabläufe des The-
aterbetriebes effizienter zu gestalten sucht die Stadt Trier für das Theater Trier im Rahmen einer 
freihändigen Vergabe mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb einen Anbieter eines standardi-
sierten Managementsystems, welches die für die Disposition relevanten Informationen aus den 
verschiedenen Abteilungen des Theaters übersichtlich bereitstellt.
Abgabefrist der Teilnahmeanträge: Dienstag, 19.02.2019, 11:00 Uhr
Ausführungsfrist: Produktivsetzung bis 01.06.2019
Die vollständigen Bekanntmachungstexte finden Sie unter www.trier.de/ausschreibungen. Dieser 
Text ist auch maßgeblich für eventuelle Nachweise und Erklärungen (bei Verfahren oberhalb des 
Schwellenwertes ist der EU-Text maßgeblich). Weitere Informationen zum Verfahren sowie die 
Vergabeunterlagen erhalten Sie über das Vergabeportal der Deutschen eVergabe unter www.deut-
sche-evergabe.de. 
Die Angebotseröffnung findet in der Zentralen Vergabestelle der Stadt Trier im Amt für Bauen, 
Umwelt, Denkmalpflege, Verw.Geb. VI, Zimmer 6 statt.
Technische Rückfragen sollten in jedem Fall schriftlich über das E-Vergabesystem gestellt werden.
Für weitergehende Auskünfte steht Herr Steffgen unter 0651/718-4601 oder vergabestelle@trier.
de zur Verfügung.
Trier, 31.01.2019 Stadtverwaltung Trier
Diese Ausschreibungen finden Sie auch im Internet unter www.trier.de/ausschreibungen

Amtliche BekanntmachungenAmtliche Bekanntmachungen

Mit der Planung wird das Ziel verfolgt, Vergnügungsstätten, Bordelle und bordellähnliche Betrie-
be sowie zentren- und nahversorgungsrelevanter Einzelhandel von der Zulässigkeit auszuschlie-
ßen. Weitere Änderungen betreffen insbesondere die Regelungen zum zulässigen Störgrad der 
Betriebe und zur Anzahl der betriebsbezogenen Wohnungen. Der Plan wird im vereinfachten 
Verfahren gem. § 13 BauGB aufgestellt.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist aus der beigefügten Übersichtskar-
te ersichtlich.
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird bekannt gemacht, dass der Planentwurf einschließlich der Begrün-
dung in der Zeit vom 13.02.2019 bis einschließlich 13.03.2019 während der Dienststunden 
montags bis mittwochs und freitags in der Zeit von 8:30 bis 12:30 Uhr und donnerstags von 8:30 
bis 16 Uhr oder nach tel. Vereinbarung (0651/718-3633) bei der Stadt-verwaltung Trier, BauBür-
gerBüro, Augustinerhof, Verwaltungsgebäude VI, zur Einsichtnahme öffentlich ausliegt. 
Von einer Umweltprüfung wird im Rahmen des vorliegenden Planverfahrens gem. § 13 Abs. 3 
BauGB abgesehen.
Anregungen können nur während der o.a. Auslegungszeit schriftlich vorgebracht oder zur Nieder-
schrift bei der Stadtverwaltung Trier im BauBürgerBüro erklärt werden. Ergänzend wird darauf 
hingewiesen, dass nicht fristgerechte Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben können.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Planunterlagen vom 13.02.2019 an auch im Internet 
über die Homepage der Stadt Trier unter der Adresse http://www.trier.de/bauleitplanung eingese-
hen werden können. Hier besteht die Möglichkeit zur Online-Stellungnahme.
Diese Bekanntmachung finden Sie auch im Internet unter www.trier.de/bekanntmachungen.
Trier, 30.01.2019  Der Oberbürgermeister
 i. V. Andreas Ludwig, Beigeordneter

Seit 2017 ist die Wanderausstellung 
„Jüdisches Trier“ in der Region un-
terwegs. Viele Besucher wünschten 
sich einen Ausstellungskatalog. Die-
ser Anregung ist der Kurator Ralf 
Kotschka nachgekommen: Das Ma-
gazin „Jüdisches Trier“ ist mit einem 
reichhaltig illustrierten Überblick zu 
der 2000-jährigen wechselhaften Ge-
schichte der Juden in Trier bis in die 
Gegenwart im Buchhandel erhältlich. 
Das Heft, das bei einer Veranstaltung 
der jüdischen Gemeinde am Ho-
locaust-Gedenktag vorgestellt wurde, 
enthält viele Abbildungen. Es ist da-
her auch für Interessenten geeignet, 
die sich einen ersten Einblick in die-
sen Teil der Stadtgeschichte verschaf-
fen wollen.  red

Wanderausstellung
zum Nachlesen

Einladung zu China-
Reise im Herbst

Stadtgrün soll künftig zum Stadt-
thema werden. Aus diesem Grund 
startet das Grünflächenamt ab dem 
13. Februar die Ausstellung „Stadt 
mit Grün – naturnahes Trier“ in der 
EGP-Bühne Südallee.

Caroline Lieb-
scher vom Grün-
flächenamt be-

treut die Ausstellung und sagt: „Das 
Stadtgrün geht uns alle an, denn es 
bedeutet Lebensraum für Mensch 
und Tier. Schließlich kann jeder et-
was dazu beitragen, kleine lebens-
werte Oasen im Stadtgebiet oder bei 
sich vor der Haustür aufblühen zu 
lassen.“ Die Ausstellung soll Denk-
anstöße geben und kreative Möglich-
keiten aufzeigen, sich zu engagieren 
sowie als Hilfestellung dienen, im 
privaten Umfeld aktiv zu werden.

Tipps von den Profis

In Ergänzung zur Ausstellung wird es 
kleinere Werkstattgespräche vor Ort 
zu unterschiedlichen Themen geben. 
Das Grünflächenamt und die koope-
rierenden Experten laden alle interes-
sierten Bürgerinnen und Bürger herz-
lich ein und freuen sich auf interessan-
te Gespräche. Folgende Termine ste-
hen bereits fest:
● 13. Februar/5. März, 16 bis 20 Uhr: 
Upgardening-Projekt, Experten bauen 
aus Recyclingmaterialien Vorrichtun-
gen zum Aufhängen von Pflanzen.
● 14. Februar, 16 bis 18.30 Uhr: 
Werkstattgespräch zu „Mini-Nisthil-
fen“ unter Anleitung von Annette 
Fehrholz (Lokale Agenda 21).

● 20. Februar, 16 bis 18 Uhr: Werk-
stattgespräch „Baum- und Beetpaten-
schaften“, mit Vertretern des Grünflä-
chenamts und der Lokalen Agenda 
21.
● 21. Februar, 14 bis 16 Uhr: Werk-
stattgespräch „Blühendes, naturnahes 
Stadtgrün – Tipps und Tricks zur Bo-
denaufbereitung für die Aussaat und 
Ansiedlung von Wildpflanzen“, mit  
Annette Fehrholz (LA 21).
● 28. Februar, 16 bis 18 Uhr: Werk-
stattgespräch „Blühende Landschaf-
ten und insektenfreundliche Privat-
gärten“, mit Michael Croon (Blühen-
de Landschaften Region Trier e.V.).
● 6. März, 16 bis 18 Uhr: Werkstatt-
gespräch „Baum- und Beetpaten-
schaften“, mit Vertretern des Grünflä-
chenamtes und der Lokalen Agenda 
21.
● 12. März, 16 bis 18 Uhr: Werkstatt-
gespräch „Bienen in der Stadt“, mit 
Johannes Hill (Umweltbeauftragter 
der Stadt Trier) und Imkerin Nicole 
Hennecke.
● 14. März, 16 bis 18 Uhr: Werkstatt-
gespräch „Stadtbäume – die grünen 
Lungen der Stadt“, mit Vertretern des 
Sachgebiets Stadtbäume vom Grün-
flächenamt.

Für Kinder ist während der Winter-
ferien in der letzten Februarwoche 
ein Programm unter der Leitung von 
Annette Fehrholz von der Lokalen 
Agenda 21 geplant. Gemeinsam wer-
den dabei Futterhilfen und Mini-Nist-
hilfen gebastelt. Nähere Informatio-
nen  hierzu folgen in einer der nächs-
ten Ausgaben der Rathaus Zeitung.

 red

Die kleine, grüne Oase
vor der Haustür

Grünflächenamt startet Ausstellung in EGP-Bühne 

Die Deutsch-Chinesische Gesellschaft 
Trier bietet vom 6. bis 18. Oktober ei-
ne Reise in die Volksrepublik an, die 
unter anderem in die Partnerstadt Xia-
men führt. Dort gestaltet die Gesell-
schaft zum Abschluss der Tour ein 
ganztägiges Programm. Vorher ist die 
Gruppe bei ihrer Rundreise unter an-
derem in Shaxi, Baoshan sowie in den 
bekannten Grotten von Shizhongshan 
zu Gast. Weitere Informationen im In-
ternet: www.dcg-trier.de. Interessenten 
können sich per E-Mail anmelden: 
post@dcg-trier.de.  red

Donnerstag

Donnerstag

Freitag

h

och

Freitag

r-

-

DDoonnnneerrrsstttaaaggg

g

oocchh

FFrreeiittaaggg

1. Termin auswählen

www.trier.de/buergeramt 

2. Termin bestätigen

Bestätigungsmail beantworten 

3. Vorbeikommen 

Am Infoschalter anmelden und 
Aufrufnummer erhalten

Ich bin verabredet. 
Im Bürgeramt.

Wunschtermin 
reservieren: 

Terminvereinbarungen 
nimmt auch die 
Behördenhotline 
115 entgegen.

Öffentliche Ausschreibungen – Kurzfassungen
der SWT Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Trier (SWT-AöR)

Ostallee 7-13, 54290 Trier
Vergabenummer: E62753185 
Maßnahme: Lieferung und Implementierung Trend Micro Deep 
  Discovery Analyzer
Ausführungsfrist: März 2019 
Angebotseröffnung: 12.02.2019, 10:00 Uhr 
Vergabenummer: E12939461 
Maßnahme: Lufttechnische Anlagen 1.BA, Energie- und Technikpark 
Ausführungsfrist: KW 14.2019 bis KW 31.2019 
Angebotseröffnung: 26.02.2019, 14:00 Uhr 
Vergabenummer: E82668716 
Maßnahme: Neubau THW - Lüftungstechnik 
Ausführungsfrist: 01.04.2019 bis 28.05.2019 
Angebotseröffnung: 20.02.2019, 10:00 Uhr 
Vergabenummer: E72961364 
Maßnahme: Neubau THW - Heizung-/Sanitärarbeiten
Ausführungsfrist: 15.04.2019 bis 14.06.2019 
Angebotseröffnung: 20.02.2019, 11:00 Uhr 
Die vollständigen Bekanntmachungstexte erscheinen auf unserer Homepage:
www.swt.de/ausschreibungen  

SWT – AöR
Vorstand Dipl.-Ing. (FH) Arndt Müller
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W O H I N  I N  T R I E R ?  (6. bis 12. Februar 2019)

bis 8. Februar
„Lesbisch, jüdisch, schwul“, 
Biografien von lesbischen Jüdinnen 
und schwulen Juden 
„unsichtbar, verfolgt, anders?!“, 
Verfolgung und Diskriminierung 
von Homosexuellen von 1900 bis 
1960, Palais Walderdorff 

bis 11. Februar
Hieronymus Jaegen – Triers 
heimlicher Heiliger, St. Gangolf

bis 12. Februar
„Malecón Havana“, Werke von 
Dr. Vera Quintus, EGP-Bühne,
Südallee

bis 17. Februar
Ramboux-Kunstpreis der Stadt 
Trier 2018, Stadtmuseum 
Siemonstift, weitere Informationen: 
www.museum-trier.de

bis 23. Februar
„Von schwindelnden 
Felsenschlüften “, Fotos von 
Magdalena Abele, Galerie des 
Kunstvereins Trier Junge Kunst, 
Karl-Marx-Straße

bis 1. März
„Zeitsprung“, Arbeiten von Ulrike 
Gotthard, Familienzentrum 
Remise in Quint

bis 11. April
„Kontraste“: Malerei von Rolf 
Weiland/Skulpturen von Leo 
Dellwo, Richterakademie 

bis 30. Juli 
„Dialog im Dunkeln“, Ausstellung 
vollkommener Lichtlosigkeit mit 
blinden Guides, Pauluskirche,
Paulusplatz

bis 22. September
„Happy Birthday! Barbie 
wird 60“, Spielzeugmuseum, 
Dietrichstraße

bis 31. Dezember
„Bürgersteig-Ausstellung“: 
„dackelige“-Parodie-Porträts 
von Künstlern auf wechselnden 
Plakaten, Fassade des Gebäudes 
Kochstraße 31

8. Februar bis 9.März
„vonderdehnbarkeitdesfadens“, 
Kunstwerke aus Fäden von 
Dorothee Herrmann, Galerie der 
Gesellschaft für Bildende Kunst 
im Palais Walderdorff, 
Vernissage: Freitag, 8. Februar, 
19.30 Uhr

8. Februar bis 22. März
Malerei von Brigitte Lichter, 
Ausstellungsflur im 
Brüderkrankenhaus, 
Nordallee 1, Vernissage: 
Freitag, 8. Februar, 19.30 Uhr

10. Februar bis 26. Mai
„Trier – eine Festungsstadt?“, 
Stadtmuseum Simeonstift, 
Stifterkabinett, Eröffnungsvortrag: 
Dienstag, 12. Februar, 19 Uhr

VORTRÄGE / SEMINARE.....

„Weibliche Genitalbeschneidung – 
was geht mich das an?“, 
Fachtagung, Mehrgenerationenhaus, 
Christophstraße, 10 Uhr, 
vorherige Anmeldung erforderlich: 
frauenbeauftragte@trier.de

Reihe „Mittwochs im 
Mutterhaus“: Enddarm-
Erkrankungen, Klinikum 
Mutterhaus Ehrang, 
August-Antz-Straße, 18 Uhr

Lesung mit Ursula Krechel aus 
ihrem Roman „Geisterbahn“, 
Tuchfabrik, Wechselstraße, 
Großer Saal, 20 Uhr

THEATER / KABARETT..........

„Politisch korrekt“, Stück von 
Salomé Lelouch, Europäische 
Kunstakademie, Aachener Straße, 
19.30 Uhr, weitere Informationen: 
www.theater-trier.de

VERSCHIEDENES....................

Treffen der früheren Rathaus-
Mitarbeiter, Restaurant 
„Postillon“, Herzogenbuscher 
Straße 1, 15 Uhr 

Film „#Female Pleasure“ im 
Rahmenprogramm der Fachtagung 
„Weibliche Genitalbeschneidung – 
was geht mich das an?“, 
Broadway-Kino, 
Paulinstraße, 16.30 Uhr

VORTRÄGE / SEMINARE.....

„Grund zum Gründen: Zwiebel – 
Wühlmaus – Polyhymnia – ‘Schlag 
und Sahne‘ und noch viel mehr...“, 
Vortrag mit Gabi Rüffer und Mari 
Bauer-Tischleder, Reihe „Die 68er 
in Trier“, Uni , Raum P 12, 16 Uhr

„Shore, Stein, Papier“, Lesung 
mit Sick, Tufa, Großer Saal, 20 Uhr

THEATER / KABARETT.........

„Das Schmackeduzchen“, Revue zu 
Claire Waldoff , Kasino, 19.30 Uhr

Andrew-Lloyd-Webber-
Musicalgala, Europahalle, 20 Uhr

KONZERTE / SHOWS...............

Viertes Sinfoniekonzert,
Theater, Großes Haus, 19.30 Uhr

KINDER / JUGENDLICHE......

„Ritter Winzig“, Vorlesestunde auf 
Deutsch und Arabisch, Bibliothek 
Palais Walderdorff, 16 Uhr

VORTRÄGE / SEMINARE.....

„Die Präsenz des Todes in der 
römischen Gesellschaft – Das 
Beispiel Augusta Treverorum“, 
mit Professor Anja Klöckner, 
Landesmuseum, 18 Uhr 

THEATER / KABARETT..........

„Zorbas“, Ballett von Mikis 
Theodorakis, Theater, Großes Haus, 
19.30 Uhr (plus Einführung)

„Grand Guignol – The dark 
Carnival“, Theater, Studio, 20 Uhr

„Schützenhilfe“, Comedy mit 
Christine Schütze, Tufa, 20 Uhr

Theatersport, Tufa, 20 Uhr

KONZERTE / SHOWS...............

Unhappybirthay, Exhaus, 21 Uhr

PARTIES / FESTE.......................

2000er Parties, Club Toni, Palais 
Walderdorff, Domfreihof, 23 Uhr

Deutschrap Night, Metro, 
Hindenburgstraße, 23 Uhr

THEATER / KABARETT.........

„Madama Butterfly“, Oper von 
Giacomo Puccini, Theater, 
Großes Haus, 19.30 Uhr 
(plus Künstlergespräch), weitere
Informationen: www.theater-trier.de

„Höhepunkte zwischen Sex und 
60“, Kabarett mit Angelika Beier, 
Tufa, Großer Saal, 20 Uhr

„Beat it!“ – Musical über 
den „King of Pop“, Arena, 
Fort Worth-Platz, 20 Uhr

Mittwoch, 6.2. Donnerstag, 7.2.

Freitag, 8.2.
Samstag, 9.2.
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PARTIES / FESTE.......................

„Karaoke till dawn“, Luckys Luke, 
Luxemburger Straße, 23 Uhr

Tanzbar, Club Toni, 23 Uhr

Flashback, Metro, 
Hindenburgstraße, 23 Uhr

VERSCHIEDENES...................

Magic of the Dance, Europahalle, 
Viehmarktplatz, 20 Uhr

KINDER / JUGENDLICHE.....

„Sebastian Sternenputzer und der 
Regenbogen“, Theaterstück für 
Kinder ab drei Jahre, Pfarrzentrum 
St. Valerius, 14/16.30 Uhr

FÜHRUNGEN...........................

„Lasterhaftes Trier: Kaffee, 
Tabak & Co.“: Führung zu 
Genussmitteln mit Diana 
Lamprecht, Stadtmuseum,
Simeonstift,11.30 Uhr,

VORTRÄGE / SEMINARE.......

„Beziehungen und andere 
Katastrophen“, Lesung der 
Autorengruppe „Scriptum“, 
Tuchfabrik, Wechselstraße
Kleiner Saal, 17 Uhr

THEATER / KABARETT...........

„Blue Jeans“, Stück mit Musik 
von Jürg Burth und Ulf Dietrich, 
Theater, Großes Haus, 16 Uhr

„Monsieur Ibrahim und die 
Blumen des Koran“, dramatischer 
Text von Eric-Emanuel Schmitt, 
(Zusatzvorstellung) Theater, 
Studiobühne, 18 Uhr

„Bei Zuruf: Geh!Schichte“, 
Improvisationstheater, Kasino 
am Kornmarkt, 19.30 Uhr, 
weitere Informationen:
www.kasino-kornmarkt.de

KONZERTE / SHOWS................

„All Italiana“, mit dem 
„Collegium musicum“ der 
Universität Trier, frühere 
Abteikirche St. Maximin, 17 Uhr

SPORT.........................................

Handball-Damen Zweite 
Bundesliga : DJK/MJC Trier 
(Miezen) – BSV Sachsen 
Zwickau, Arena, 
Fort Worth-Platz, 13 Uhr

THEATER / KABARETT...........

„Monsieur Ibrahim und die 
Blumen des Koran“, 
dramatischer Text von Eric-
Emanuel Schmitt, Theater, 
Studiobühne, 18 Uhr, 

VORTRÄGE / SEMINARE.......

Rechtsfragen bei Trennung und 
Scheidung, Info-Abend, Büro Pro 
Familia, Balduinstraße 6, 19 Uhr, 
Anmeldung: trier@profamilia.de 
oder 0651/46302120

THEATER / KABARETT...........

„Marx‘ Bankett“, Schauspiel 
von Joshua Sobol, Theater, 
Großes Haus, 19.30 Uhr

KONZERTE / SHOWS................

Papercutz (PT) + Local Act, 
Jugendclub Exhaus, Zurmaiener 
Straße, 20 Uhr

VERSCHIEDENES...................

Spielenachmittag im 
Stadtteiltreff Kürenz, 
Pfarrheim St. Bonifatius, 
Domänenstraße, 92, 14.30 Uhr

W O H I N  I N  T R I E R ?  (6. bis 12. Februar 2019)

Samstag, 9.2.

Sonntag, 10.2.

Dienstag, 12.2.

Montag, 11.2.

Alle Angaben ohne Gewähr
Redaktionsschluss: 

31. Januar 2019

Unter dem Motto „Beziehungen und andere Katastrophen“ präsentiert die 
Trierer Autorengruppe „Scriptum“ eine weitere Lesung in der Tufa. Sie beginnt 
am Sonntag, 10. Februar, 17 Uhr, im Großen Saal. Geboten werden Geschich-
ten über Liebesimplosionen, aber auch Blicke in den siebten Himmel und in 
den Abgrund.  Foto: privat

„Shore“ ist der Straßenname für 
Heroin, „Stein“ ist Koks und 
„Papier“ ist Geld. In seiner gleich-
namigen Serie „Shore, Stein, 
Papier“ redet sich der heute cleane 
Youtuber „$ick„ alles von der Seele, 
darunter auch Erfahrungen mit 
Beschaffungskriminalität und 
Haftstrafen. Für seine ehrliche und 
authentische Erzählweise erhielt er 
beim Grimme-Online Award 2015 
einen Publikumspreis. Sein aus dem 
Youtube-Projekt entstandenes Buch 
wurde ein Bestseller.  Im Rahmen 
einer bundesweiten Tour stellt 
„$ick“ es am Donnerstag, 7. 
Februar, in der Tufa vor.  Foto: Tufa


